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1.  Einleitung 

1.1 Anlass, Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Bernau beabsichtigt im Ortsteil Innerlehen im Gewann Lehenhag die Auswei-

sung einer Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr im Rahmen eines zweischichtigen B-Plan-

verfahrens (siehe Abb.1). 

1.2 Lage/Abgrenzung des B-Plangebietes 

Das B-Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Innerlehen in der Gemeinde 

Bernau im Landkreis Waldshut. Das Areal umfasst ca. 0,91 ha und besteht überwiegend aus 

befestigten Flächen (Lagerflächen, ehemaliges Sportgelände, Parkplatz, Zuwegung) sowie 

aus Grünland mit Einzelbäumen. Entlang der Bernauer Alb verläuft ein gehölzreicher Bö-

schungsstreifen. Das Gelände hat ein in Richtung Bernauer Alb ausgerichtetes Gefälle, wel-

ches entlang der Kreisstraße K 6523 sowie des Flusses durch steile Böschungen und Hangla-

gen gekennzeichnet ist. Die östliche und nordöstliche Grenze wird durch die Bernauer Alb, die 

westlich und nordwestliche Grenze durch die Kreisstraße K 6523 gebildet. Im Süden schließt 

eine größere Sukzessionsfläche (gerodete Waldfläche) an das Gebiet an.   

Innerhalb der Grenzen des B-Plans wird eine Fläche von ca. 0,91 ha in Anspruch genommen, 

welche sich laut Vorentwurf überschlägig wie folgt zusammensetzt: 

Gemeinbedarfsflächen (GRZ 1,0) 3.783 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche 807 m² 

Öffentliche Grünfläche (Verkehrsgrün) 1.072 m² 

Öffentliche Grünfläche 3.487 m² 

Summe 9.149 m² 
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Abb. 1: Bebauungsplanvorentwurf, Stand 27.09.2022 entnommen aus B-Plan  

1.3 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  

Da das vorhandene Feuerwehrhaus der Gemeinde Bernau im Landkreis Waldshut nur noch 

eingeschränkt funktionstüchtig ist, wird ein Neubau benötigt. Nach einer Analyse der Aus-

rückzeiten, der Lage und der Flächenverfügbarkeit wurde der vorliegende Standort ausge-

wählt. Da der Bebauungsplan nicht aus vorhandenem Flächennutzungsplan entwickelt wer-

den kann, wird dieser im Parallelverfahren geändert. 

Die Festsetzungen des B-Planes werden im Folgenden kurz beschrieben: 

Verkehrsanlagen/Erschließung: 

Die Kreisstraße (K) 6523 dient zur verkehrlichen und technischen Erschließung des Bebau-

ungsplangebietes. Sie sollte laut B-Plan 6,00 m nicht unterschreiten. Im Ausfahrtsbereich 

werden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Sichtfenster, welche von Bebauungen, Bäumen 

und Sträuchern freizuhalten sind, festgesetzt.  
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Die Brücke über die Bernauer-Alb (zum jetzigen Zeitpunkt Bestandteil des "Albsteigs") wird 

erhalten und als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Fußgänger“ festgesetzt. 

Entwässerung 

Gemäß B-Plan soll das Niederschlagswasser zurückgehalten und über eine belebte Oberbo-

denschicht von mindestens 30 cm Stärke versickert werden. Falls eine Versickerung aufgrund 

der geologischen Voraussetzungen nicht möglich ist, so kann unverschmutztes Wasser von 

Dach- und Parkplatzflächen in die Bernauer Alb hineingeleitet werden. 

Potenziell verschmutztes Oberflächenwasser von den befestigten Flächen ist vor der Versi-

ckerung oder Einleitung zu reinigen oder direkt in die Schmutzwasserkanalisation einzuleiten.  

Laut B-Plan (Begründung) darf Schmutzwasser, welches bei kleineren Übungen oder als ge-

wöhnliches Brauchwasser anfällt, weder versickert noch nicht in die Bernauer Alb eingeleitet 

werden. 

Bebauung und Nutzung: 

Innerhalb des B-Planes „Bernau Feuerwehr“ wird zur Bebauung und Nutzung in der definierten 

Baugrenze folgendes festgesetzt: 

• Art der baulichen Nutzung: Gemeinbedarfsflächen, Zweckbestimmung   

   „Feuerwehr“   

• Maß der baulichen Nutzung: Festsetzung der Grundflächenzahl 1 (GRZ)  

• Höhe:   max. 891,00 m über NN, oberer Bezugspunkt ist die 

Dachhaut des Firsts 

• Bauweise:  offene Bauweise  

• Dachbegrünung:  Festsetzung einer extensive Dachbegrünung für Flachdä-

cher zwischen 0° und 10°. (Substratschichtdicke mind. 

10 cm) 

• Kfz-Stellplätze und offene Fahrradstellplätze sind auf der gesamten Fläche für Gemein-

bedarf zulässig. Des Weiteren ist ein Übungshof für die Freiwillige Feuerwehr zulässig. 

Insgesamt wird im Rahmen des B-Plangebietes ein Bedarf von ca. 0,91 ha an Grund und 

Boden ermittelt. Davon werden folgende Flächen neu bzw. zusätzlich versiegelt, befestigt 

oder überprägt (siehe Abb. 3 in Kapitel 2.2): 

Gemeinbedarfsflächen (GRZ 1,0) 3.783 m² 
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Öffentliche Verkehrsfläche 807 m² 

Öffentliche Grünfläche (Verkehrsgrün) 419 m² 

Summe 5.009 m² 

Daraus ergeben sich folgende Flächenanteile in Bezug auf die Eingriffsfläche von 5.009 m²: 

Tabelle 1: Verteilung der Eingriffsfläche in private und öffentliche Planungen 

Fläche Private Planungen Öffentliche Planungen 

 m² Prozent m² Prozent 

Gemeinbedarfsgebiet (GRZ 1,0)   3.783 75,5 

Öffentliche Verkehrsflächen    807 16,1 

Verkehrsgrün   419 8,4 

Summe   5.009 100 % 

 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes  

Laut Begründung des B-Planes wurden insgesamt 6 potenzielle Flächen als geeigneter Stand-

ort für das neue Feuerwehrgerätehaus untersucht. Der Fokus lag hierbei auf dem maßgebli-

chen Kriterium für die Einsatzqualität der Feuerwehr, der Anfahrtszeit in das Gemeindegebiet. 

Zudem spielte als zweiter Faktor hinzu, welche Flächen die Gemeinde bereits besitzt. 

Deshalb entschied sich der Gemeinderat für die Fläche „Tannengrund“, welche zwar die zweit-

schnellste Anfahrtszeit aufweist, jedoch bereits im Besitz der Gemeinde ist. 

1.4 Darstellung der in Fachgesetzen/Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-

schutzes, die bei der Aufstellung des Umweltberichtes berücksichtigt wurden 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten 

Bereich auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 

Verantwortung für künftige Generationen (§ 1). 

• Erhaltung und Entwicklung von Stoff- und Energieflüssen sowie landschaftlichen Struk-

turen (§ 1 Abs. 3 Nr. 1). 

• Erhaltung von Böden, so dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können (§ 

1 Abs. 3 Nr. 2). 



B
u

r
k
h

a
r
d

 
S

a
n

d
l
e

r

        

B-Plan „Bernau Feuerwehr“                   27.09.2022  Seite 8 von 43 
Umweltbericht  

Gemeinde 

Bernau  

• Erhalt und Entwicklung von vorhandenen Naturbeständen wie Wald, Hecken, Wegraine, 

Saumbiotope, Bachläufe, Weiher und sonstige ökologisch bedeutsamen Kleinstrukturen 

im besiedelten Bereich (§ 1 Abs. 6). 

• Sicherung der Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit und als Erlebnis- und 

Erholungsraum des Menschen (§ 1 Abs. 4). 

• Verbotstatbestände zu besonders geschützten und streng geschützten Tier- und Pflan-

zenarten (§ 44 Abs. 1-3). 

Baugesetzbuch (BauGB) 

• Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen 

Lebensgrundlagen sowie baukulturelle Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Land-

schaftsbildes (§ 1 Abs. 5). 

• Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege bei der Aufstellung von Bauleitplänen (§1 Abs. 6 Nr. 7). 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch die Wiedernutzbarmachung innerstäd-

tischer Flächen und durch die Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige 

Maß (§ 1a Abs. 2). 

• Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (§ 1a 

Abs. 3). 

Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien   

Der Bebauungsplan „Feuerwehr Bernau“ kann nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 

werden. Daher soll dieser im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans geändert 

werden. Die Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht sich gemäß Begründung des B-

Planes auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Feuerwehr Bernau“ ohne die dort mit 

einbezogene Verkehrsfläche. Die Änderung sieht vor, innerhalb des Geltungsbereichs die bis-

herige Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ und die Versorgungsfläche mit Zweck-

bestimmung „Kläranlage“ als eine Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung „Feuerwehr“ 

und eine Grünfläche darzustellen. 

2. Methodik der Umweltprüfung 

Die Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 dient der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen. Dies wird in einem Umweltbericht darge-

stellt.  
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Dabei erfolgt die Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter in Bewertungsklassen anhand 

folgender 5-teiliger Beurteilungsskala: 

• sehr geringe Bedeutung 

• geringe Bedeutung 

• mittlere Bedeutung 

• hohe Bedeutung 

• sehr hohe Bedeutung 

Die aus dem B-Plan resultierenden Auswirkungen auf die Schutzgüter werden ebenfalls erfasst 

und bewertet (erhebliche Beeinträchtigung, keine erhebliche Beeinträchtigung).  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind ausgleichspflichtig und müssen durch entsprechende 

Maßnahmen kompensiert werden. Diese werden in dem Umweltbericht beschrieben und den 

Beeinträchtigungen gegenübergestellt.  

Die Erfassung und Beurteilung der Beeinträchtigungen sowie der Kompensationsmaßnahmen 

für die Schutzgüter Tiere, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild, Mensch/Erholung, Fläche und 

Kultur- und Sachgüter erfolgt verbal argumentativ.  

Die Bewertung der Beeinträchtigung und der Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut 

Pflanzen/Biotope wird anhand der Ökokonto-Verordnung vom 28.12.2010 durch die Berech-

nung von Ökopunkten erfasst. 

Die Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden wird anhand des Leitfadens „Be-

wertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“, Heft 23 der Landesanstalt für Umwelt Ba-

den-Württemberg (Stand 2010) durchgeführt.  

Die Bilanzierung der Beeinträchtigung für das Schutzgut Boden erfolgt anhand der Arbeitshilfe 

„Das Schutzgut Boden in der naturschutzfachlichen Ausgleichsregelung“ der Landesanstalt für 

Umwelt Baden-Württemberg (Stand Dezember 2012) sowie ebenfalls anhand der Ökokonto-

Verordnung vom 28.12.2010. 

Die Ergebnisse und Maßnahmen des Umweltberichtes werden, als gesonderte Anlage der Be-

gründung, Bestandteil des Bebauungsplanes. 

3. Beschreibung und Bewertung der Umwelteinwirkungen 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 
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3.1.1 Schutzgebiete, geschützte Flächen 

FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal“ (Gebietsnr. 8114311) 

Im Süden in 60 m Entfernung befindet sich das FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um den Feld-

berg und Bernauer Hochtal“. Das Datenblatt der LUBW beschreibt es wie folgt: 

„Feldberg mit Vorkommen von alpinen und hochmontanen Arten. Karsee mit einzigartiger 

Schlammbodenvegetation. Glazial geprägtes Hochmoor mit reichem Formenschatz, von aus-

gedehnten Weidfeldern bedeckt. Moore in Tälern u. vor Endmoränen.“ 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Bernau im Schwarzwald“ (Gebietsnr. 3.37.022) 

Das Vorhabengebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Bernau im Schwarzwald“. Das Daten-

blatt der LUBW beschreibt es wie folgt: 

„Typische Schwarzwaldlandschaft, die mit großflächigen Weidfeldern und Mähwiesen sowie 

Waldgebieten in unterschiedlichen Höhenlagen und Geländeneigungen einen zusammenhän-

genden ökologischen Raum von besonderer Eigenart, Vielfalt und Schönheit darstellt; mit 

bedeutender Erholungsfunktionen für die Allgemeinheit.“ 

Geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG „Bernauer Alb zwischen Unterlehen und Innerle-

hen“ (Biotopnr. 182143370377) 

Im Nordosten des Vorhabengebiets grenzt das Offenlandbiotop „Bernauer Alb zwischen Un-

terlehen und Innerlehen“ an. Das Datenblatt der LUBW beschreibt es wie folgt: 

„Naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbaches mit gewässerbegleitendem Auwaldstreifen 

und gewässerbegleitender Hochstaudenflur in einem nach Südosten abfallenden Bachtal; der 

Bach (Bernauer Alb) hat im kartierten Abschnitt einen überwiegend gewundenen bis teilweise 

gestreckten Verlauf und teilweise naturnahe Ufer; Einschränkungen der Naturnähe ergeben 

sich durch Reste von Uferbefestigungen mit Natursteinen, die größtenteils bereits zerfallen 

sind; vereinzelt finden sich auch Querverbaue (Sohlschwellen) mit Natursteinen; ansonsten 

ist die Sohle unverbaut, das Substrat kiesig-geröllreich bis blockreich; lokal haben sich Kies-

bänke und Uferabbrüche gebildet; der Bach wird auf dem größten Teil seiner Fließstrecke von 

einem Auwaldstreifen begleitet, der von Grauerle dominiert ist (diese wurde wahrscheinlich 

als Uferbefestigung gepflanzt) und enthält Beimischungen v.a. von Bergahorn, Vogelbeere, 

Gewöhnlicher Traubenkirsche, Weiden Arten, Schwarzerle und Gewöhnlicher Esche; in kürze-

ren gehölzfreien Abschnitten wächst eine Hochstaudenflur aus Gewöhnlicher Pestwurz, 
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Mädesüß, Rohrglanzgras, Bergkälberkropf und Brennnessel; diese Arten bilden auch die Bo-

denvegetation des Auwaldstreifens, jedoch treten dort zusätzlich häufiger Farn-Arten sowie 

diverse weitere Feuchte- und Nässezeiger sowie Ruderalarten (u.a. Lupine, neophytischer 

Spierstrauch) auf; im Nordwesten des kartierten Abschnittes steht offener Fels direkt am 

Bachufer an; dieser ist überwiegend mit Moosen und Flechten bewachsen und wurde mit in 

die Biotopfläche einbezogen.“ 

Geschütztes Biotop gemäß § 30a LWaldG „Bernauer Alb O Innerlehen“ (Biotopnr. 

281143374520) 

Im Norden und Osten des Vorhabengebiets grenzt das Waldbiotop „Bernauer Alb O Innerle-

hen“ an. Das Datenblatt der LUBW beschreibt es wie folgt: 

„Abschnitt der Bernauer Alb, die zwischen einer teils mit Fichte, teils mit Laubholz bestockten, 

ostexponierten Steilböschung und im Osten angrenzendem Grünland fließt.; Morph. Struktur: 

Leicht mäandrierender Verlauf der Bernauer Alb, die im Durchschnitt ein 4-6 m breites Bach-

bett aufweist. Das Bachbett ist kiesig bis steinig und weist örtlich etwas Wassermoose auf (> 

1%). Südteil: Im Bereich des Waldspielplatzes ist die Alb stark aufgeweitet und sehr flach (8 

m breit). Entlang dieses Albabschnittes verlaufen bachparallele Wanderwege. Die Uferberei-

che zum Weg hin sind teilweise befestigt.; Vegetationsstruktur: Südteil: Lückiger Galeriewald 

aus Grauerle, Bergahorn und Weiden im Bereich des Spielplatzes und im Norden (z.T. auf den 

Stock gesetzt). Dort wachsen im Überflutungsbereich z.T. Pestwurzfluren. An den Ufern am 

Wanderweg wachsen Pestwurz, Mädesüß und Weiden. Im Süden ist die Galeriebestockung 

nur noch sehr lückig (auf den Stock gesetzt).; Waldgesellschaft: An den an das Biotop an-

grenzenden nord- und ostexponierten Hängen gibt es z.T. Ansätze von Bergahorn-Schlucht-

wäldern, die z.T. nach Rücknahme der Fichte im Süden sehr lückig sind und eine sehr üppige 

und farnreiche Bodenvegetation (z.T. Schlagflora) aufweisen. Im Norden stocken jüngere 

Bergahornmischbestände mit z.T. krautreicher Bodenvegetation auf der westlichen Uferseite. 

Diese Bereiche könnten sich ggf. künftig zu Schatthangwäldern entwickeln.“ 
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Abb. 2: Luftbild des B-Plangebietes mit Schutzgebieten/ geschützten Flächen 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen/Biotoptypen 

Für das Schutzgut Pflanzen/ Biotoptypen werden die Biotoptypen tabellarisch beschrieben. 

Anhand der Richtlinie „Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des 

Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung“ der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-

Württemberg bzw. der Ökokonto-Verordnung vom 28.12.2010 werden die Biotoptypen wie 

folgt bewertet (Feinmodul): 

Tabelle 2: Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen 

Bio-
toptyp
nr. 

Bezeichnung/ Be-
schreibung 

Lage Öko-
punkte 

Bedeu-
tung 

33.41 Fettwiese mittlerer 
Standorte 

im südlichen Teil des Plangebie-
tes und an der westlichen Bö-
schung 

13 mittel 
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33.44 Montane Magerwiese 
mittlerer Standorte 

im südlichen Teil des Plangebie-
tes hinter der Lagerfläche an-
grenzend an Sukzessionsfläche 

26 hoch 

33.70 Trittrasenbestand (über-
durchschnittliche Arten-
ausstattung Aufwertung 
Faktor 2,0) 

inmitten des Plangebiets west-
lich des Parkplatzes 

8 gering 

35.11 Nitrophytische Saumve-
getation 

Saumstrukturen am Rand von 
Gehölzen und Böschungen in-
nerhalb 

12 mittel 

35.30 Dominanzbestand südöstlich der Lagerfläche in 
unmittelbarer Nähe zum Au-
waldstreifen 

8 gering 

35.64 Grasreiche ausdauernde 
Ruderalvegetation 

an den Straßenrändern und im 
südlichen Teil des Plangebietes  

11 mittel 

44.21 Hecke mit naturraum- 
oder standortuntypischer 
Artenzusammensetzung 

Im nördlichen Teil des Plange-
bietes 

10 mittel 

45.30 16 Einzelbäume (Laub-
bäume, Fettwiese mittle-
rer Standorte, grasrei-
cher Ruderalvegetation 
als Unternutzung) 

Nr.1: Esche (79 cm x 6 ÖP) 

Nr.2: Ahorn (82 cm x 6 ÖP) 

Nr.3: Esche (107 cm x 6 ÖP) 

Nr.4: Esche (110 cm x 6 ÖP) 

Nr.5: Ahorn (88 cm x 6 ÖP) 

Nr.6: Schlehe (94 cm x 6 ÖP) 

Nr.7: Esche (236 cm x 6 ÖP) 

Nr.8: Schlehe (91 cm x 6 ÖP) 

Nr.9: Ahorn (110 cm x 6 ÖP) 

Nr.10: Apfel (63 cm x 6 ÖP) 

Nr.11: Esche (251 cm x 6 ÖP) 

Nr.12: Ahorn (210 cm x 6 ÖP) 

Nr.13: Erle (132 cm x 6 ÖP) 

Nr.14: Hainbuche (91 cm x 6 
ÖP) 

Nr.15: Kirsche (35 cm x 6 ÖP) 

Nr.16: Ahorn (66 cm x 6 ÖP) 

474 

492 

642 

660 

528 

564 

1.416 

546 

660 

378 

1.506 

1.260 

792 

546 
 

210 

396 

mittel 
bis sehr 

hoch 

52.33 Gewässerbegleitender 
Auwaldstreifen, über-
durchschnittlich struktur-
reich (Aufwertung Faktor 
1,2) 

Entlang der Bernauer Alb 33,6 sehr 
hoch 
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60.10 Von Bauwerken bestan-
dene Fläche 

Gebäude im Norden des Plange-
biets 

1 sehr ge-
ring 

60.21 Völlig versiegelte Straße 
oder Platz  

K 6523 sowie Zufahrt ins Vor-
habengebiet  

1 sehr ge-
ring 

60.22 Gepflasterte Straße oder 
Platz 

im nördlichen Bereich des Plan-
gebietes, Zufahrt zu Holzlager-
platz 

1 sehr ge-
ring 

60.22* Gepflasterte Straße oder 
Platz mit Pflanzenbe-
wuchs (Aufwertung Fak-
tor 2,0) 

im nördlichen Bereich des Plan-
gebietes, Zufahrt zu Holzlager-
platz als Rasengittersteine 

2 sehr ge-
ring 

60.23 Platz mit wassergebun-
dener Decke, Kies oder 
Schotter 

Wanderparkplatz, im Zentrum 
des Plangebietes gelegene Flä-
che, Teil der Zufahrt zum Park-
platz 

2 sehr ge-
ring 

60.23* Platz mit wassergebun-
dener Decke, Kies oder 
Schotter mit Pflanzenbe-
wuchs 

kleine Fläche im Bereich des 
Leitungshäuschens 

4 sehr ge-
ring 

60.25 Grasweg verläuft von Westen in das 
Plangebiet 

6 gering 

60.41 Lagerplatz Holzlager im Osten des Plange-
bietes 

2 sehr ge-
ring 

3.1.3 Schutzgut Tiere  

Nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist eine Berück-

sichtigung artenschutzfachlicher Belange (gem. § 44 NatSchG) im Rahmen des B-Planverfah-

rens erforderlich. 

Lebensraum 

Die überplanten Flächen des Untersuchungsgebiets sind überwiegend durch die Lebensräume 

Wiese, Ruderalvegetation (grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation), Einzelbäume, einem 

Gehölzstreifen sowie durch befestigte Flächen (Lagerflächen) geprägt. 
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Vögel 

Methodik  

Die avifaunistischen Bestandserfassungen erfolgten flächendeckend als Revierkartierungen 

nach der Methode von SÜDBECK et al. (2005). Die Kartierungen fanden an acht Begehungs-

terminen zwischen Ende März und Ende Juni 2022 statt (siehe Tabelle 3). Dabei wurden sechs 

Begehungen für die Revierkartierungen sowie zwei Begehungen nach Sonnenuntergang für 

die Erfassung der Nachtvögel durchgeführt. Die genauen Angaben zur Erfassungsmethodik 

sind dem Gutachten zur Brutvogelkartierung von Christoph Hercher (siehe Anhang 1 der Ar-

tenschutzrechtlichen Einschätzung) zu entnehmen. Als planungsrelevante Vogelarten werden 

in der artenschutzrechtlichen Einschätzung diejenigen Arten berücksichtigt, die folgenden Kri-

terien entsprechen:  

• Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie  

• Rote-Liste-Arten von Baden-Württemberg und Deutschland, einschließlich Arten der 

Vorwarnliste  

• Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 Vogelschutz-Richtlinie  

• Streng geschützte Arten nach der Bundesartenschutzverordnung  

• Koloniebrüter 

Tabelle 3: Erfassungstermine der Brutvogelkartierung 

Datum Kartierung 

22.03.2022 Revierkartierung 

11.04.2022 Revierkartierung 

03.05.2022 Revierkartierung 

18.05.2022 Revierkartierung 

09.06.2022 Revierkartierung 

27.06.2022 Revierkartierung 

Nach Sonnenuntergang  

21.03.2022 Kartierung Nachtvögel 

10.04.2022 Kartierung Nachtvögel 

Ergebnis 

Im Untersuchungsgebiet konnten laut der Brutvogelkartierung von Herrn Hercher insgesamt 

18 Vogelarten nachgewiesen werden. 
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Zwei Arten (Mehlschwalbe, Turmfalke) sind nach der Roten Liste von Baden-Württemberg 

und/ oder Deutschland als schonungsbedürftig bzw. als gefährdet eingestuft (siehe Anhang 1 

der Artenschutzrechtlichen Einschätzung), der Turmfalke ist zudem nach BNatSchG eine 

streng geschützte Art. Sowohl Mehlschwalbe als auch Turmfalke nutzen das Plangebiet ledig-

lich als Nahrungshabitat. Da die Nahrungshabitate der beiden Arten sehr groß sind, wird bei 

der Umsetzung des Vorhabens, laut Herrn Hercher, kein essenzieller Lebensraum verloren 

gehen. Bei den weiteren im Plangebiet festgestellten Vogelarten handelt es sich um lokal weit 

verbreitete und störunempfindliche Arten, die wenig wählerisch bei der Brutplatzwahl sind, 

selten ihre Nester mehrfach nutzen und im weiteren Umfeld ausreichend Ausweichquartiere 

und Nahrungsplätze vorfinden.   

Fledermäuse 

Methodik 

Das gesamte Gebiet sowie angrenzende Bereiche wurden über den Zeitraum von Mai bis 

September 2022 mit fünf Begängen zu jeweils ca. 1,5 - 2 h mit dem Ultraschall-Detektor 

(Batlogger M, elekon) auf dort vorkommende Fledermausarten zu Fuß kartiert (siehe Tabelle 

4). Zusätzlich fanden stationäre Erfassungen (1 stationäres Erfassungsgerät: batcorder, 

ecoObs) über zwei meist aufeinanderfolgende Nächte statt.  

Tabelle 4: Erfassungstermine und Bedingungen der Fledermauskartierung 

Datum Bedingungen Sonnen-

untergang 

Sonnen-

aufgang 

19.05.2022 0/8 bewölkt, 18°C, kaum Wind 21:02 05:45 

21.06.2022 3/8 bewölkt, 21°C, kaum Wind 21:28 05:30 

11.07.2022 1/8 bewölkt, 15°C, kaum Wind 21:24 05:43 

03.08.2022 1/8 bewölkt, 20 °C, kaum Wind  20:58 06:09 

08.09.2022 6/8 bewölkt, 13 °C, kaum Wind 19:53 06:57 

Ergebnis 

Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 10 Fledermausarten nachgewiesen werden (s. 

Tabelle 5). Die mit Abstand am häufigsten erfasste Fledermausart war die Zwergfledermaus. 

Mit sehr großem Abstand folgten die Bartfledermäuse.  

Die Rufe der Zwergfledermaus konnten zwischen 20 und 30 min nach Sonnenuntergang auf-

genommen werden. Ein Ruf wurde bereits 11 min nach Sonnenuntergang erfasst.  
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Aufgrund der frühen Erfassungszeit ist darauf zu schließen, dass die Zwergfledermäuse ihr 

Quartier in nicht allzu weiter Entfernung zum untersuchten Gebiet haben. Quartiere innerhalb 

des Untersuchungsgebietes wurden nicht festgestellt.  

Innerhalb des Vorhabengebietes fand im Winterhalbjahr eine Baumhöhlenkartierung statt. 

Dabei konnten keine für Fledermäuse geeigneten Strukturen (z.B. Baumhöhlen, Astabbrüche, 

Rindenabplatzungen) erfasst werden. Auch die Überdachungen der Lagerplätze zeigten keine 

Eignung für Fledermäuse. Während der Ausflugzeiten konnten bei den Transektbegängen 

keine ausfliegenden Fledermäuse im Untersuchungsgebiet beobachtet werden. 

Bei den Detektoruntersuchungen konnte beobachtet werden, wie die Fledermäuse die Wald-

wege östlich des Vorhabengebietes als Leitlinie verwenden. Die Phänologietabelle (s. Arten-

schutzrechtliche Einschätzung Anhang 2) zeigt eine insgesamt hohe Aktivität der Fledermäuse 

im Untersuchungsgebiet. Dabei werden v.a. die Freiflächen und der Bach als Jagdhabitat ge-

nutzt.   

Tabelle 5: Vorkommende Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

Fledermausart (lat.) Fledermausart (d.) Rote Liste 

BW 

Rote Liste 

D 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 2 3 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 2 G 

Myotis brandtii/mystacinus* Bartfledermäuse 1 / 3 V / V 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 3 - 

Myotis myotis Großes Mausohr 2 V 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 - 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler i V 

Pipistrellus nathusii/kuhlii* Rauhaut-/Weißrandfl. i / D - / - 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 - 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D 

 
Rote Liste der Fledermäuse Baden-Württemberg bzw. Deutschland  
Kategorien: 0=ausgestorben oder verschollen; 1=Vom Aussterben bedroht; 2=stark gefährdet; 
3=gefährdet; G=Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; R=extrem seltene Arten oder 
Arten mit geografischen Restriktionen; D=Daten defizitär; V=Arten der Vorwarnliste; i=gefährdete 
wandernde Tierart. 
   
*Rufgruppen:  

Pipistrellus nathusii/kuhlii: Rauhautfledermaus, Weißrandfledermaus 

Myotis brandtii/mystacinus: Große Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus 
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Eidechsen 

Methodik 

Die Erfassung erfolgte durch Sichtbeobachtung mit langsamem und ruhigem flächendecken-

dem Abgehen und gezieltem Absuchen von als Versteck geeigneten Strukturen und wichti-

gen Habitatsstrukturen (Steine, Totholz) an insgesamt vier Terminen (siehe Tabelle 6) unter 

günstigen Witterungsbedingungen. 

Tabelle 6: Bedingungen der Eidechsenkartierung 

Datum Uhrzeit Bedingungen 

22.04.2022 16:15 – 17:00 sonnig, 5/8 bewölkt, 16°C, kaum Wind 

04.06.2022 13:05 – 13:55 sonnig, 2/8 bewölkt, 22°C, kaum Wind 

08.07.2022 10:05 – 12:45 sonnig, 2/8 bewölkt, 19°C, nahezu windstill 

22.08.2022 12:30 – 13:30 sonnig, 5/8 bewölkt, 21°C, leichter Wind  

Ergebnis 

Es konnten trotz intensiver Suche und optimaler Witterungsverhältnisse keine Eidechsen fest-

gestellt werden.  

Weitere Arten (Amphibien, Insekten, Kleinsäuger) 

Beim Scoping Termin wurde vereinbart Amphibien, Insekten und Kleinsäuger als Nebenfunde 

aufzunehmen. Jedoch konnte ein Vorkommen weiterer nach § 44 BNatSchG artenschutzrecht-

lich relevanter Arten(-gruppen) nicht festgestellt werden. 

Aufgrund der Bedeutung des Gebietes für die Fledermäuse, Vögel und Reptilien weist das 

Schutzgut Tiere insgesamt eine mittlere bis hohe Bedeutung für den untersuchten Land-

schaftsraum auf. 

3.1.4 Schutzgut Boden 

Gemäß der geologischen Karte von Baden-Württemberg (Blatt: Feldberg) liegt der Untersu-

chungsraum am Rande einer würmeiszeitlichen Moräne und besteht überwiegend aus Ge-

schiebelehmen. Entlang der Bernauer Alb befindet sich ein Streifen junger Talfüllungen des 

Quartär.  
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Laut der digitalen Bodenkarte (M 1: 50.000) des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau haben sich aus dem Geschiebelehm und den jungen Talfüllungen Brauner Auenbo-

den-Auengley sowie Braunerde und humose Braunerde entwickelt. Der Parkplatz, die Zufahrt 

sowie das frühere Sportgelände sind befestigt bzw. teilweise (Zufahrt) versiegelt. Die Boden-

funktionen sind wie folgt bewertet: 

Brauner Auenboden - Auengley: 

 natürliche Bodenfruchtbarkeit:   2,5 → mittel bis hoch 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:   3,0 → sehr hoch 

 Filter und Puffer für Schadstoffe:    1,5 → mittel 

Braunerde, humose Braunerde 

 natürliche Bodenfruchtbarkeit:   1,5 → mittel bis hoch 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:   2,5 → sehr hoch 

 Filter und Puffer für Schadstoffe:    1,5 → mittel 

Befestigte Fläche  

natürliche Bodenfruchtbarkeit:    0,0 → sehr gering  

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:   1,0 → gering 

Filter und Puffer für Schadstoffe:    0,0 → sehr gering 

Insgesamt ist für das Schutzgut Boden aufgrund der befestigten und versiegelten Flächen 

innerhalb des neuen B-Plangebietes eine deutliche Vorbelastung gegeben. 

Gemäß der Ökokonto-Verordnung für Baden-Württemberg (Dez. 2010) ergeben sich daraus 

folgende Wertstufen bzw. Ökopunkte: 

Tabelle 7: Ermittelte Wertstufe des Schutzgutes Boden (Bestand) 

1Es werden nur die Bodenfunktionen „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ sowie 

„Filter und Puffer für Schadstoffe“ betrachtet. Für die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ 

werden nur Standorte der Bewertungsklasse 4 (sehr hoch) in die weitere Bewertung einbezogen. 

Klassenzeichen Bewertungs-
klassen1 

Wertstufe 

Brauner Auenboden - Auengley 2,5 - 3,0 – 1,5 2,33 

Braunerde, humose Braunerde 1,5 – 2,5 – 1,5 1,83 

Befestigte Fläche  0 – 1,0 - 0 0,33 
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3.1.5 Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Als oberste grundwasserführende Schicht stehen innerhalb des Untersuchungsgebietes Quar-

täre Becken- und Moränensedimente (Grundwassergeringleiter) sowie entlang der Bernauer 

Alb jungquartäre Flusskiese und Sande (Grundwasserleiter) an.   

Entsprechend des geologischen Untergrundes sind die Durchlässigkeit des Lockergesteins-

grundwasserleiters als mittel einzuschätzen und die Ergiebigkeit als mäßig. Der Schutz des 

Grundwassers gegen flächenhaft eindringende Schadstoffe durch die Deckschicht dagegen ist 

gering. Das Grundwasser ist damit gegenüber Schadstoffeintrag nicht gut geschützt. Als Vor-

belastung treten befestigte-, versiegelte- und Lagerflächen für Holz und Baustoffe auf. 

Das Grundwasser weist daher eine mittlere Bedeutung für den Naturhaushalt auf. 

Oberflächengewässer 

Die Bernauer Alb fließt entlang der nordwestlichen und westlichen Gebietsgrenze. Sie ist ein 

Gewässer II. Ordnung mit einer Gesamtlänge von 11,25 km und wird als grobmaterialreicher, 

silikatischer Mittelgebirgsbach beschrieben. Die Gewässerstruktur im untersuchten Abschnitt 

ist insgesamt mäßig verändert. Die Bernauer Alb verläuft überwiegend gewunden; die Sohle 

ist weitgehend naturnah kiesig bis blockig und das Längsprofil enthält teilweise Uferbänke. 

Das Querprofil ist sehr stark verändert. Der Uferbewuchs ist weitgehend, bis auf die Brücken-

bereiche, den Gewässerrandstreifen sowie das Gewässerumfeld links durch Spielplatz (Wiese) 

und rechts zu einem großen Teil durch befestigte Flächen (ehemalig. Sportplatz, Lagerfläche, 

Parkplatz) naturnah geprägt. 

Der südliche Bereich der Bernauer Alb wird laut Gewässerstrukturkartierung in Strukturklasse 

3 „mäßig verändert“ kategorisiert (Gesamtindex: 2,7). Der nördliche Teil wird in Struktur-

klasse 3 „mäßig verändert“ jedoch mit einem Gesamtindex von 3,4 kategorisiert. 

Laut der digitalen Hochwasserkarte bzw. Karte für Überschwemmungsgebiete der LUBW wird 

entlang der Bernauer Alb bei einem HQ100 der gesamte Böschungstreifen überflutet. Das 

angrenzende flache Gelände des ehemaligen Sportplatzes, Parkplatzes und der Lagerflächen 

ist jedoch nicht betroffen. Erst bei einem Extremereignis kann der bestehende Auwaldstreifen 

im Nordwesten bis zur Holzlagerfläche überflutet werden.  

Das Oberflächengewässer weist daher eine hohe Bedeutung für den Naturhaushalt auf. 
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3.1.6 Schutzgut Klima / Luft 

Das Untersuchungsgebiet setzt sich aus folgenden drei Klimatopen zusammen: 

Wiesen und Ruderalvegetationen: 

Diese Flächen befinden sich in Böschungen und Hanglagen im Westen und Süden des Unter-

suchungsgebietes. Hier wird überwiegend Kaltluft gebildet, welche aufgrund des Gefälles 

Richtung Bernauer Alb fließt.  

Gehölze und Auwaldstreifen: 

Einzelne Bäume und eine Hecke im Bereich der Böschungen sind im Westen und entlang der 

Zufahrt zum Parkplatz im mittleren Bereich zu finden. Der Auwaldstreifen verläuft im Osten 

und Nordosten und grenzt unmittelbar an die Bernauer Alb an. Die Gehölze bilden haupt-

sächlich Frischluft, welche ebenfalls dem Gefälle folgend Richtung Bernauer Alb fließt. 

Bernauer Alb:  

Über der Bernauer Alb sammelt sich die Kalt- und Frischluft aus den angrenzenden Gebieten 

und leitet diese bachabwärts. Sie stellt daher im Bereich des Untersuchungsgebiets eine Kalt- 

und Frischluftleitbahn dar, welche jedoch keinen unmittelbaren Siedlungsbezug aufweist. 

Die befestigten/versiegelten Flächen sowie die Kreisstraße K 6523 stellen eine Vorbelastung 

für Klima und Luft dar. Aufgrund des geringen Siedlungsbezuges wird das Untersuchungsge-

biet insgesamt als mittel für das Schutzgut Klima/ Luft eingeschätzt.  

3.1.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird durch den Auwald an der Bernauer Alb geprägt, welcher eine sehr 

hohe Eigenart, Vielfalt und Naturnähe besitzt. Außerdem treten großflächig Wiesen und 

Ruderalvegetation auf, welche eine mittlere Eigenart, Naturnähe und eine geringe bis 

hohe Vielfalt aufweisen. Zahlreiche Einzelbäume mit hoher Eigenart, mittlerer Vielfalt 

und hoher Naturnähe sind außerdem im Plangebiet vorhanden.  

Im mittleren Bereich des B-Plangebietes befinden sich befestigte und versiegelte Flächen und 

Holz- und Baustofflagerflächen, welche eine Vorbelastung darstellen. 

Das B-Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Bernau im Schwarzwald“ (Gebietsnr. 

3.37.022). 
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Insgesamt weist das B-Plangebiet daher eine hohe Bedeutung für das Schutzgut Land-

schaftsbild auf. 

3.1.8 Schutzgut Mensch/ Erholung 

Die Bedeutung eines Gebietes für den Menschen und seine Gesundheit hängt zum einen von 

der Erholungs-/Freizeitnutzung und zum anderen von der Wohnsituation der Bevölkerung in-

nerhalb und im Umfeld des Gebietes ab. 

Durch das B-Plangebiet verläuft der überregionale Wanderweg „Albsteig“. Zudem ist ein Spiel-

platzgelände über das B-Plangebiet zu erreichen. Es dient zusätzlich als Parkplatz für Spiel-

platzbesucher und gelegentlich für Wanderer. Innerhalb des Vorhabengebietes besteht keine 

Wohnnutzung. Als Vorbelastung treten Unruhe und der Lärm des Baustellenbetriebs im Be-

reich der Lagerflächen für Holz und Baustoffe auf. 

Insgesamt weist das B-Plangebiet daher eine mittlere bis hohe Bedeutung für den Men-

schen und die Erholung auf. 

3.1.9 Schutzgut Fläche   

Die Fläche des B-Plangebietes besteht teilweise aus unbebauten Wiesen- und Ruderalflächen 

sowie aus Auwald ohne anthropogene Nutzung. Eine Vorbelastung stellen die großflächigen 

anthropogen überprägten Flächen (befestigt, versiegelt, Lagerflächen) im mittleren und nord-

westlichen Bereich dar.  

Insgesamt weist das B-Plangebiet daher eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Fläche 

auf. 

3.1.10  Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Archäologische Fundstellen innerhalb des B-Plangebietes sind nicht bekannt.  

Es hat daher keine Bedeutung für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter.  

3.2 Beschreibung der Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Die Auswirkungen des Vorhabengebiets (Gemeinbedarfsfläche, Verkehrsflächen, Verkehrs-

grün siehe Abb. 3) auf die Schutzgüter werden nachfolgend beschrieben und bewertet. 
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Da aufgrund der Festsetzungen keine Veränderung im Bereich der öffentlichen Grünflächen 

durchgeführt werden, sind hier keine Auswirkungen zu erwarten.  

 

Abb. 3: Rote Fläche = Eingriffsfläche  

Schutzgebiete, geschützte Flächen 

Für das FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal“ (Gebietsnr.: 

8114311) wurde eine FFH-Vorprüfung durchgeführt und im Rahmen der frühzeitigen Behör-

denbeteiligung beigefügt. Demnach sind keine Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet zu er-

warten.   

Da das Vorhabengebiet im Landschaftsschutzgebiet „Bernau im Schwarzwald“ (Gebietsnr. 

3.37.022) liegt, muss eine Ausgleichsfläche im Umfang des Vorhabengebiets gefunden wer-

den, welche den Status des Landschaftsschutzgebietes anerkannt bekommt. Parallel zum B-

Planverfahren wurde eine geeignete Fläche von der Gemeinde gesucht und parallel zur Offen-

lage werden der Unteren Naturschutzbehörde zur Prüfung und Abstimmung vorgelegt.  

In das Wald- und Offenlandbiotop wird nicht eingegriffen. 
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Pflanzen/Biotoptypen 

Anlagebedingt hat die Ausweisung des B-Plangebiets folgende Auswirkungen auf das Schutz-

gut Pflanzen/Biotoptypen zur Folge: 

Tabelle 8: Anlagebedingte Auswirkungen des B-Plangebietes auf das Schutzgut Pflanzen/Bio-

toptypen:
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Bestand Planung 

Biotoptypen m²/ St. ÖP ÖP m²/ St. Biotoptypen 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41; mitt-
lere Bed. 13 ÖP) 

1.267 m² 16.471 3.783 3.783 m² Versiegelung (60.10; Gemeinbedarfs-
fläche; sehr geringe Bed. 1 ÖP) 

Trittrasenbestand, überdurchschnittliche 
Artenausstattung (33.70; geringe Bed. 8 
ÖP) 

102 m² 816 807 807 m² Versiegelung (60.21; Völlig versiegelte 
Straße oder Platz; sehr geringe Bed. 1 
ÖP) 

Nitrophytische Saumvegetation (35.11; 
mittlere Bed. 12 ÖP) 

243 m² 2.916 4.609 419 m2 Straßengrün (35.64; mittlere Bed. 11 
ÖP)  

Dominanzbestand (35.30; geringe Bed. 8 
ÖP) 

24 m² 192 6.126 7 St.  Erhalt Bäume (45.30, 7 St.) → V2  

Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 
(33.64; mittlere Bed. 11 ÖP) 

380 m² 4180 4.644 9 St. Baumpflanzung (Bäume 45.30; 9 St. 
Baum = 516 ÖP1) → A2 

Hecke mit naturraum- oder standortunty-
pischer Artenzusammensetzung (44.21; 
mittlere Bed. 10 ÖP) 

153 m² 1.530    

Einzelbäume (45.30) 16 St. 11.070    

Gewässerbegleitender Auwaldstreifen, 
überdurchschnittlich strukturreich (52.33; 
sehr hohe Bed. 33,6 ÖP) 

7 m² 235    

Von Bauwerken bestandene Fläche (60.10; 
sehr geringe Bed. 1 ÖP) 

143 m² 143 

 

   

Völlig versiegelte Straße oder Platz (60.21; 
sehr geringe Bed. 1 ÖP) 

968 m² 968    

Gepflasterte Straße oder Platz (60.22; sehr 
geringe Bed. 1 ÖP) 

40 m² 40    

Platz mit wassergebundener Decke, Kies 
oder Schotter (60.23; sehr geringe Bed. 2 
ÖP) 

1.459 m² 2.918    
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 1 =  großer Laubbaum/ Obstbaum: Stammumfang nach 25 Jahren: 70 cm; Stammumfang zum Pflanzzeitpunkt: 16 cm; Unternutzung Wiese/ Blühstreifen 
  33.41, mittlere Bedeutung → Bilanz: 86 cm x 6 ÖP = 516 ÖP/ Baum 

 

Platz mit wassergebundener Decke, Kies 
oder Schotter; mit Pflanzenbewuchs 
(60.23*; sehr geringe Bed. 4 ÖP) 

29 m² 116    

Grasweg (60.25; geringe Bed. 6 ÖP) 40 m² 240    

Lagerplatz (60.41; sehr geringe Bed. 2 ÖP) 154 m² 308    

Gesamtsumme 5.009 m²/ 
16. St. 

42.143 19.969 5.009 m²/ 
16 St. 

 

Defizit: Schutzgut Pflanzen/Biotoptypen 19.969 (Planung) – 42.143 (Bestand) = -22.174 ÖP  
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Tiere  

Durch die Erschließung des B-Plangebietes und des Baus von Gebäuden kommt es zu baube-

dingten Lärm-, Abgas- und Staubemissionen. Dies kann zu einer vorübergehenden Störung 

der bestehenden bzw. sich neu ansiedelnden Tierwelt führen. Eine nachhaltige Beeinträchti-

gung der Fauna ist jedoch in diesem Zusammenhang nicht zu befürchten.  

Avifauna 

Durch den Bau des Feuerwehrhauses und der damit zusammenhängenden Rodung von Bäu-

men, Abbruch von überdachten Lagerplätzen sowie die Versiegelung von Wiesenflächen ge-

hen Lebensräume für die Avifauna verloren. Als Maßnahme zur Vermeidung des Tötungsver-

bots sind die notwendigen Rodungsarbeiten außerhalb der Vegetationsperiode vom 01. Okto-

ber bis 28./29. Februar durchzuführen. Laut artenschutzrechtlicher Einschätzung bzw. Brut-

vogelkartierung sind keine Brutnachweise innerhalb des Vorhabengebietes gegeben. Da aus-

reichend gehölzreiche Habitate innerhalb des B-Plangebietes sowie im unmittelbaren Umfeld 

zur Verfügung stehen, sind Ausweichquartiere für den Verlust der potenziellen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten (Bäume, Gehölze) vorhanden. Der Verbotstatbestand gemäß §§ 44 

Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG tritt im Fall des Vogel-Habitatverlusts nicht ein. Laut Planungs-

unterlagen werden insgesamt neun bestehende Bäume im Eingriffsgebiet gefällt. Diese wer-

den durch neun Neupflanzungen (heimisch, standortgerecht) im Vorhabengebiet ersetzt. In 

die Biotope wird nicht eingegriffen. Während der Baufeldräumung ist auf den Erhalt der vor-

handenen gesetzlich geschützten Biotope in den Randbereichen zu achten. Zur Unterstützung 

der lokalen Vogelfauna wird das Anbringen von Vogelnistkästen, z.B. in den unmittelbaren 

Gehölzbiotopen, empfohlen.  

Fledermäuse 

Aufgrund des Wechsels an gehölzreichen Strukturen (gewässerbegleitende Gehölze, Wald) 

mit offenen Flächen (Lagerflächen, Wiesenflächen) stellt das Untersuchungsgebiet und die 

angrenzenden Flächen ein insektenreiches Jagdhabitat für Fledermäuse dar. Durch die Um-

setzung des kleinräumigen Vorhabens ist nicht davon auszugehen, dass ein essenzielles Jagd-

habitat verloren geht, da angrenzend großräumige Jagdhabitate vorhanden sind und durch 

das Vorhaben nur ein kleines Teiljagdhabitat betroffen ist. Durch Umsetzung der in der ar-

tenschutzrechtlichen Einschätzung genannten Maßnahmen (siehe grünordnerische Festset-

zungen) können weitere bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen vermieden wer-

den.     
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Aufgrund des Verlustes möglicher Nahrungs- und Jagdhabitate, wird von einem nachhalti-

gen und erheblichen Eingriff für das Schutzgut Tiere ausgegangen. 

Bei Durchführung der festgesetzten artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist eine Erfüllung der 

Verbotstatbestände, gemäß § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG nicht zu erwarten. 

Boden 

Während der Bauphase kann es zu einer Verdichtung von Bodenflächen kommen. Durch ge-

eignete Rekultivierungsmaßnahmen, z.B.: Tiefenlockerungen des beanspruchten Bodens nach 

Abschluss der Bauarbeiten werden die Bodenfunktionen wiederhergestellt. Diese bauliche Be-

einträchtigung ist daher nicht als erheblich einzuschätzen. 

Anlagebedingt sind durch das Vorhaben 3.417 m² Bodenfläche (Versiegelung natürlich ge-

wachsenen Bodens durch die Gemeinbedarfsfläche 2.165 m²; Versiegelung befestigter Bo-

denfläche durch die Gemeinbedarfsfläche 1.252 m²). betroffen. In diesem Zusammenhang 

kommt es zu einem vollständigen Funktionsverlust des Schutzgutes Boden für den Natur-

haushalt in den betroffenen Bereichen. Die anlagebedingten Beeinträchtigungen des Bodens 

sind daher als erheblich und ausgleichspflichtig zu bewerten. 

Die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden erfolgt nach der 

Ökokonto-Verordnung vom 19.12.2010.  

Dabei wird der Umfang des Eingriffes aus der Differenz der Wertstufen vor und nach dem 

Eingriff ermittelt und danach in Ökopunkte umgerechnet. Die Verringerung einer Wertstufe 

entspricht einem Verlust von 4 Ökopunkten pro Quadratmeter. Für Versiegelungen wird laut 

Ökokonto-Verordnung die Wertstufe „0“ festgesetzt.  

Die anlagebedingten und damit ausgleichspflichtigen Beeinträchtigungen werden in nachfol-

gender Tabelle bilanziert:  

Tabelle 9: Ermittlung des Kompensationsbedarfes für das Schutzgut Boden 

 

Klassenzeichen Ein-
griffs-
fläche 
F (m²) 

BvE1 BnE2 Dif-
fe-

renz 
(D) 

Kompensationsbedarf  

= F (m²) x D x 4 ÖP 

ÖP 

Versiegelung durch Gemeinbedarfsfläche: 

Brauner Auenboden - 
Auengley 

609 2,33 0,00 2,33 5.676 
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1 BvE = Wertestufe vor dem Eingriff 
2 BnE = Wertestufe nach dem Eingriff 

Durch das B-Planverfahren kommt es insgesamt zu einer ausgleichspflichtigen Beeinträchti-

gung von ca. 0,34 ha biotisch aktiven Bodenflächen. Dabei werden die Bodenfunktionen durch 

die Versiegelung erheblich beeinträchtigt. Es ergibt sich daher anhand der versiegelten und 

befestigten Flächen ein Eingriff von 18.719 ÖP. 

Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens kann durch die Ausweisung von Dachbegrünun-

gen eine Eingriffsminderung erzielt werden. Dabei führt eine Substratmächtigkeit von 10 cm 

zu einer Minderung von 2 ÖP/m². Im vorliegenden B-Plan ist für das Dach eine extensive 

Dachbegrünung von 635 m² festgesetzt. Durch die Festsetzung der extensiven Dachbegrü-

nung kann der Eingriff daher um 1.270 ÖP auf 17.449 ÖP vermindert werden. 

Für das Schutzgut Boden besteht daher durch das B-Plangebiet ein Kompensationsbedarf 

von 17.449 ÖP. 

Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Während der Bauphase wird darauf geachtet, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, 

Diesel, Fette etc.) in den Boden gelangen (siehe grünordnerische Festsetzungen). Eine bau-

bedingte Beeinträchtigung des Grundwassers ist daher nicht zu erwarten. 

Die anlagebedingte Versiegelung des Bodens führt grundsätzlich zu einer Verringerung der 

Versickerungsflächen und damit einer geringeren Grundwasserneubildung. Damit geht die 

ausgewiesene Gemeinbedarfsfläche für die Neubildung des Grundwassers verloren.  

Klassenzeichen Ein-
griffs-
fläche 
F (m²) 

BvE1 BnE2 Dif-
fe-

renz 
(D) 

Kompensationsbedarf  

= F (m²) x D x 4 ÖP 

ÖP 

Versiegelung durch Gemeinbedarfsfläche: 

Braunerde, humose 
Braunerde 

1.556 1,83 0,00 1,83 11.390 

Befestigte Fläche 
(ehemaliger Sport-
platz) 

1.252 0,33 0,00 0,33 1.653 

Summe Schutzgut Boden 18.719 
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Da das Grundwasser gegen das Eindringen wassergefährdender Stoffe kaum geschützt ist, 

kann eine mögliche Gefährdung des Grundwassers z.B. durch Löschwasser in einem Brandfall 

nach dem jetzigen Planstand nicht komplett ausgeschlossen werden. 

Insgesamt wird aufgrund des Verlustes an Versickerungsflächen sowie der nicht auszuschlie-

ßenden Verschmutzungsgefahr im Brandfall die Beeinträchtigung des Grundwassers als 

erheblich und ausgleichspflichtig bewertet.   

Oberflächengewässer 

Baubedingt können Staub und Abgasemissionen zu Verunreinigungen des Bachs bzw. des 

Bachrands führen. Diese sind jedoch nur vorübergehend und daher nicht erheblich. Aufgrund 

der Festsetzungen zum Gewässerrandstreifen/Biotopschutz (siehe grünordnerische Festset-

zungen) sind weitere baubedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen.  

Durch die Ausweisung als Fläche, die von Bebauung freizuhalten ist bzw. als öffentliche Grün-

fläche gemäß dem Vororttermin vom 17.03.2022 ist keine anlagebedingte Beeinträchtigung 

in den Gewässerrandstreifen zu befürchten. Zusätzliche Versiegelung / Überbauung des Ge-

wässers sind nicht vorgesehen. 

Aufgrund der Festsetzungen zur Versickerung (Reinigung von potenziell verschmutztem Ober-

flächenwasser vor Einleitung oder direkte Eileitung in den Schmutzwasserkanal) kann eine 

betriebsbedingt Verschmutzung des Gewässers ausgeschlossen werden. 

Daher ist insgesamt nicht von einer erhebliche Beeinträchtigung des Oberflächenwassers 

auszugehen.  

Schutzgut Klima/Luft 

Baubedingt kommt es temporär zu erhöhter Staubbelastung. 

Anlagebedingt kommt es zum Verlust von kalt- und frischluftproduzierenden Flächen ohne 

Siedlungsbezug. Zu rodende Bäume werden ersetzt und tragen somit weiter zur Frischluft-

produktion und zur Verringerung des "Wärmeinseleffektes" innerhalb der versigelten Fläche 

bei. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen auf das Klima oder die Luft durch die Planung sind nicht 

zu erwarten.  
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Deshalb führt das B-Plangebiet insgesamt zu keiner erheblichen bzw. nachhaltigen Be-

einträchtigung des Schutzgutes Klima/ Luft. 

Schutzgut Landschaftsbild 

Es findet anlagebedingt eine Überprägung/ Überformung von Gehölzen, Wiesen und Ruderal-

vegetationen sowie Einzelbäumen statt. Weitere Beeinträchtigungen in die Gehölze, Einzel-

bäume und den Auwald können durch die Ausweisung von Tabuzonen und zu erhaltenden 

Bäumen vermieden werden.  

Bau – und betriebsbedingte Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild sind durch die Pla-

nung nicht zu erwarten. 

Der Verlust von Gehölzen, Wiesen und Ruderalvegetation wird insgesamt als erheblich 

und ausgleichspflichtig für das Schutzgut Landschaftsbild eingeschätzt. 

Schutzgut Mensch/Erholung 

Baubedingte Beeinträchtigungen äußern sich vorübergehend durch Lärm und Staubbelastung 

für Wanderer bzw. Spielplatzbesucher. 

Anlagebedingt wird ein regional bedeutsamer Wanderweg („Albsteig“) umgestaltet. Die 

Durchgängigkeit des Weges bleibt jedoch erhalten – es wird geprüft ob dieser entlang des 

östlichen Ufers der Bernauer Alb verlegt wird, oder ob eine Wegeführung über das Bauplan-

gebiet möglich ist.  

Zudem fällt ein Wanderparkplatz weg, welcher jedoch an der westlich gelegenen K6523 wie-

der neu ausgewiesen wird – somit bleiben Parkmöglichkeiten für Spielplatznutzer und Wan-

derer erhalten. 

Betriebsbedingt kann es in seltenen Fällen zu Beeinträchtigungen für Wanderer und Spiel-

platzbesucher kommen, wenn Feuerwehrfahrzeuge zu einem Einsatz ausrücken. 

Insgesamt sind daher keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen für das 

Schutzgut Mensch/Erholung zu erwarten. 
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Schutzgut Fläche 

Die Überbauung und Versiegelung von bisher unbebauten Wiesen- und Ruderalflächen und 

Gehölzen stellt eine anlagebedingte Beeinträchtigung dar. Weitere Beeinträchtigungen kön-

nen durch die Ausweisung von Tabuzonen und zu erhaltenden Bäumen vermieden werden. 

Die großflächige anthropogene Überformung und die Versiegelung durch das Vorhaben stellen 

eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung für das Schutzgut Fläche dar.  

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Innerhalb des B-Plangebietes sind keine archäologischen Fundstellen bekannt. 

Es sind daher keine Beeinträchtigungen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu 

befürchten. 

Im Folgenden werden die verbleibenden erheblichen und damit ausgleichspflichtigen Ein-

griffe/Beeinträchtigungen und deren Bilanzierung für die Schutzgüter nochmals zusammen-

fassend dargestellt: 

Durch die Ausweisung des B-Plangebiets ist mit folgenden Beeinträchtigungen/ negativen 

Auswirkungen zu rechnen: 

- Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet „Bernau im Schwarzwald“ durch Versiegelung 

und Überprägung  

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Pflanzen/ Biotoptypen durch den Verlust verschiede-

ner Biotoptypen (22.174 ÖP) 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Tiere durch den Verlust von Nahrungs- und Jagdha-

bitaten 

➔ nicht quantifizierbar 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden durch die Versiegelung biotisch aktiver Boden-

flächen (17.449 ÖP) 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Grundwasser durch den Verlust an Versickerungsflä-

chen  

➔ nicht quantifizierbar 
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- Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild durch den Verlust von Bäumen und 

Gehölzen sowie den Eingriff in ein Landschaftsschutzgebiet 

➔ nicht quantifizierbar 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche durch den Verlust und die Überformung von 

bisher unbebauten Flächen 

➔ nicht quantifizierbar 

Insgesamt entsteht ein Kompensationsdefizit von 39.623 ÖP. 

3.3 Beschreibung der Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich die oben aufgeführten Beeinträchtigungen 

nicht einstellen. 

3.4 Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung, zum Ausgleich und zum Ersatz 

der nachteiligen Auswirkungen des B-Planes 

3.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung  

Folgende Maßnahmen werden zur Vermeidung/Verminderung innerhalb des Bebauungsplan-

gebietes durchgeführt: 

• Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (§ 

1 a Abs. 2 BauGB). 

• Zu Beginn der Erdarbeiten ist der Oberboden entsprechend der DIN 18915 abzu-

schieben, zu lagern und ggf. wieder einzubauen. Überschüssige Massen sind ord-

nungsgemäß aus dem Plangebiet zu entfernen und auf eine zugelassene Deponie 

zu bringen. 

• Ggf. notwendige Auffüllungen sind soweit möglich mit den im Gebiet anfallenden 

Aushubmaterialien durchzuführen. 

• Der Einsatz von metallhaltigen Materialien (z.B. Aluminium, Blei, Zink, Kupfer) zur 

Dacheindeckung oder als Fassadenbaustoff/-verkleidung ist nur dann zulässig, 

wenn diese beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. 

• Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden 

Stoffe (Öle, Diesel, Fette etc.) in den Boden gelangen. 
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• Der Einsatz von metallhaltigen Materialien (z.B. Aluminium, Blei, Zink, Kupfer) zur 

Dacheindeckung oder als Fassadenbaustoff/-verkleidung ist nur dann zulässig, 

wenn diese beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. 

• Zur Verringerung der Bodenversiegelung sind wasserdurchlässige Beläge mit be-

lebter Bodenzone (z. B. Rasengittersteine, Schotterrasen, Rasenpflaster) festge-

setzt. 

• Flachdächer mit einer Neigung zwischen 0° bis 10° sind zumindest extensiv zu 

begrünen. Die Substratschichtdicke muss mindestens 10 cm aufweisen. (V1) 

• Die im B-Plan entsprechend dargestellten Bäume sind zu schützen und zu erhal-

ten. Bei Gefährdung sind zum Schutz des Stammes und des Wurzelbereiches der 

zu erhaltenden Bäume Schutzmaßnahmen entsprechend den Vorgaben der DIN 

18920 durchzuführen (V2) 

• Gemäß der Darstellung des B-Planes (Planzeichnung: Umgrenzung der von Be-

bauung freizuhaltenden Fläche: Schutzflächen) ist zum Schutz des Gewässerrand-

streifens sowie der geschützten Biotope eine Tabuzone einzuhalten. Diese ist von 

jeglicher Bebauung freizuhalten. Während der Baufeldräumung ist auf den Erhalt 

der vorhandenen gesetzlich geschützten Biotope in den Randbereichen zu achten. 

• Einfriedungen müssen einen Mindestabstand zur Geländeoberfläche von 10 cm 

aufweisen, um den Durchlass für Kleintiere zu gewährleisten. 

• Die Rodung von Gehölzen darf nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Febru-

ar erfolgen. 

• Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundliche 

Leuchtmittel (z.B. Natriumdampf-Niederdruckleuchten, LED warmweiß) in nach 

unten strahlenden Gehäusen zulässig. Richtung Gewässer ausgerichtete Beleuch-

tung ist ebenfalls nicht zulässig. 

3.4.2 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 

Nachfolgend werden die Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz der erheblichen Beeinträch-

tigungen aufgeführt:  

A1/V1: Dachbegrünung  
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Für die Dachfläche im Bereich der Gemeinbedarfsfläche erfolgt eine extensive Dachbegrünung 

(Dicke der Vegetationsschicht: mind. 10 cm) mit Kräutern und Gräsern auf einer Fläche von 

635 m². Damit entsteht ein neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere (Pioniervegetation auf 

Sonderstandorten, artenarme Ausbildung 35.65; 9 ÖP/ m²). Des Weiteren kann durch die 

durchwurzelte Vegetationsschicht die Bodenfunktion teilweise wiederhergestellt werden. Die 

zusätzliche Grünfläche bewirkt eine Anfeuchtung und Abkühlung der Luft und trägt somit zur 

besseren Durchlüftung der Flächen bei. 

Umfang:     635 m²  

Anrechenbarer Umfang:  635 m² x 9 ÖP = 5.715 ÖP  

Schutzgut Pflanzen/ Biotoptypen:  schutzgutbezogen über ÖP 

Schutzgut Boden:    wurde bereits in Kapitel 3.2 als Eingriffsminderung  

    verrechnet 

Schutzgut Tiere:   schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

A2: Pflanzung von heimischen standortgerechten Bäumen innerhalb des B-Plangebietes 

Entlang der südwestlichen Grenze der Gemeinbedarfsfläche sind die im B-Plan dargestellten 

vier Bäume zu pflanzen. Die Standorte können um bis zu 2 m variieren. Innerhalb der Ge-

meinbedarfsfläche sind insgesamt 5 Bäume zu pflanzen. Die Standorte sind frei wählbar.  

Die Pflanzarten sind der Pflanzenliste (Anhang 1) zu entnehmen. Durch die Pflanzung dieser 

Hochstämme werden neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere geschaffen. Die Bäume tragen 

zur besseren Einbindung der Gemeinbedarfsfläche in die Landschaft bei und bilden neue 

Strukturen für das Landschaftsbild. 

Umfang:     9 St.  

Anrechenbarer Umfang:  wurde bereits in Tabelle 8 verrechnet 

Schutzgut Pflanzen/ Biotoptypen: schutzgutbezogen über ÖP 

Schutzgut Tiere:    schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

Schutzgut Landschaftsbild:  schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

A3: Gestaltung von Blühstreifen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche  

Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche sind insgesamt 50 m² Blühstreifen/ Blühwiese (33.41 

Fettwiese mittlerer Standorte, 13 ÖP) anzulegen. Dazu erfolgt eine Ansaat mit geeigneter 

Sattgutmischung (z.B. Ansaat „23 Blühende Landschaft“ der Firma Rieger-Hofmann oder 

gleichwertig) in den vorbereiteten Untergrund. Die Streifen sind einmal im Jahr frühstens ab 

Ende Juni zu mähen. Durch Anlage der Blühstreifen und Blumenwiesen kann das Nahrungs- 

bzw. Jagdhabitat für die Avifauna und die Fledermäuse aufgewertet werden. Zudem entste-

hen neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere und sie tragen zur Aufwertung des Land-

schaftsbildes innerhalb der Gemeinbedarfsfläche bei. 
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Umfang:     50 m²  

Anrechenbarer Umfang:  50 m² x 13 ÖP = 650 ÖP 

Schutzgut Pflanzen/ Biotoptypen:  schutzgutbezogen über ÖP 

Schutzgut Tiere:    schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

Schutzgut Landschaftsbild:  schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

E1: Ökokontomaßnahme: Enthurstungs- und Biotoppflegemaßnahme „Scheibenfelsen“ 

Im Rahmen des Ökokontos der Gemeinde Bernau wurden im Jahr 2005 auf dem Flurstück 

428 im Gewann Scheibenfelsen eine Enthurstungs- und Biotopflegemaßnahme durch die Ge-

meinde Bernau durchgeführt. Die Maßnahme wurde quantitativ anhand der Kosten als mone-

täre Maßnahme erfasst und 2019 nochmals durch das Umweltamt bestätigt. Die Kosten der 

Maßnahme betrugen 9.815 €. Im Folgenden wird die Maßnahme gemäß der Maßnahmenbe-

schreibung aus dem Ökokontoantrag vom 13.09. 2006 kurz dargestellt:      

Durch Fichten und Laubholz- bzw. Buschwerk- Sukzession hat sich eine in früheren Jahren 

offene Weidbergfläche am Scheibenfelsen so stark nachteilig verändert, dass der ursprüngli-

che Zustand fast nicht mehr erkennbar war.  

Durch diese Veränderung waren die ursprünglichen Biotoptypen (Magerrasen, Flügelginster-

weide) durch Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden gefährdet. Die Fichtenbestände und 

Laubholz/Buschwerk wurden bis auf wenige markante Exemplare entfernt, die anfallenden 

verwertbaren Hölzer vor Ort gehäckselt und einer schadstoffneutralen Verwertung in Hack-

schnitzel-Heizanlagen zugeführt werden.  

Umfang:      9.815 € 

Anrechenbarer Umfang:   1 € = 4 ÖP  

Schutzgut Pflanzen/ Biotoptypen:  9.815 € x 4 ÖP = 39.260 ÖP 

Schutzgut Boden:   schutzgutübergreifend über ÖP 
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Abb. 4: Luftbild von Ersatzmaßnahme E1 

Um die Kompensation der Beeinträchtigung auf die Schutzgüter zu verdeutlichen, werden in 

der nachfolgenden Tabelle die Eingriffe den geplanten Kompensationsmaßnahmen gegen-

übergestellt:  

Tabelle 10: Gegenüberstellung der erheblichen Beeinträchtigungen und der Kompensations-

maßnahmen für die betroffenen Schutzgüter 

Konflikte 

 

Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

Nr. Beschreibung der Ein-
griffssituation 

Öko-
punkte 

(ÖP) 

Nr. Beschreibung Öko-
punkte 

(ÖP) 

K1 Eingriff in das Land-
schaftsschutzgebiet 
„Bernau im Schwarzwald“ 
durch Versiegelung und 
Überprägung 

 Durchführung eines Änderungsverfahrens zum 
Landschaftsschutzgebiet mit Ausweisung einer 
Ausgleichsfläche parallel zum B-Planverfahren 
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Konflikte 

 

Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

Nr. Beschreibung der Ein-
griffssituation 

Öko-
punkte 

(ÖP) 

Nr. Beschreibung Öko-
punkte 

(ÖP) 

K2 Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Pflanzen/ 
Biotoptypen durch den 
Verlust verschiedener Bi-
otoptypen 

22.174 A1/
V1 

Dachbegrünung auf 635 m² 
(Pioniervegetation auf Sonder-
standorten, artenarme Ausbil-
dung 35.65; 9 ÖP/ m²) 

→ 5.715 ÖP (schutzgutsbezo-
gene Kompensation) 

5.715 

A2 (bereits in Tabelle 6 verrechnet) 

A3 50 m² Blühstreifen/ Blühwiese 
(33.41 Fettwiese mittlerer 
Standorte, 13 ÖP) 

→ 650 ÖP (schutzgutsbezo-
gene Kompensation) 

650 

E1 

 

Enthurstungs- und Biotoppfle-
gemaßnahme „Scheibenfel-
sen“ (9.815 €) 
→ 15.809 ÖP (schutzgutsbe-
zogene Kompensation) 

15.809 

Summe 22.174 22.174 

K3 Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Tiere 
durch den Verlust von 
Nahrungs- und Jagdhabi-
taten 

 

nicht 
quantifi-
zierbar 

A1-A3 

K4 Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Boden 
durch die Versiegelung 
biotisch aktiver Bodenflä-
chen (17.449 ÖP) 

 

17.449 

 

E1 

 

Enthurstungs- und Biotoppfle-
gemaßnahme „Scheibenfelsen“ 
→ 23.451 ÖP (schutzgutsüber-
greifende Kompensation) 

23.451 

A1/V1 

Summe 17.449  23.451 
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Konflikte 

 

Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

Nr. Beschreibung der Ein-
griffssituation 

Öko-
punkte 

(ÖP) 

Nr. Beschreibung Öko-
punkte 

(ÖP) 

K5 Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Wasser 
durch den Verlust an Ver-
sickerungsflächen sowie 
die Gefahr von Schad-
stoffeintrag 

 

nicht 
quantifi-
zierbar 

A1/V1 

K6 Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Land-
schaftsbild durch den 
Verlust von Bäumen und 
Gehölzen sowie den Ein-
griff in ein Landschafts-
schutzgebiet 

 

nicht 
quantifi-
zierbar 

A2, A3 

K7 Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Fläche 
durch den Verlust und die 
Überformung von bisher 
unbebauten Flächen 

 keine Kompensation gefunden 

 

Durch die Ausgleichsmaßnahme A1-A3 sowie die Ersatzmaßnahme E1 können die Ein-

griffe in die Schutzgüter Pflanzen/ Biotoptypen, Tiere sowie Landschaftsbild schutzgutbezo-

gen ausgeglichen werden.  

Für den Eingriff in das Schutzgut Boden ist eine schutzgutsbezogene Kompensation nicht 

möglich. Das Defizit von 17.449 kann mit der Maßnahme E1 vollständig schutzgutübergrei-

fend kompensiert werden. Es verbleibt ein Überschuss von 6.002 ÖP, welcher im Rahmen 

eines anderen B-Planverfahrens gemäß der Ökokonto-Verordnung vom 28.12.2010 berück-

sichtigt werden kann.  

Die mögliche betriebsbedingte Beeinträchtigung des Grundwassers z.B. durch Löschwasser in 

einem Brandfall stellt einen Konflikt dar, für den eine Kompensation grundsätzlich nicht mög-

lich ist. Für den Eingriff in das Schutzgut Fläche konnte keine Kompensation erreicht werden.  
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Parallel zur Offenlage findet eine Abstimmung mit dem Umweltamt zur möglichen Ausgleichs-

fläche für den Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet „Bernau im Schwarzwald“ statt. Das 

Änderungsverfahren zum Landschaftsschutzgebiet wird daher bis zum Satzungsbeschluss ab-

geschlossen sein.  

Der Eingriff bzw. die Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflanzen/ Biotoptypen, 

Tiere, Boden und Landschaftsbild sind als vollständig kompensiert anzusehen.  

4. Grünplanerische Festsetzungen und Hinweise 

Folgende grünordnerische Maßnahmen werden im Rahmen des B-Planverfahrens festgesetzt: 

• Boden-/ Grundwasserschutz  

 Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (§ 

 1 a Abs. 2 BauGB). 

 Zu Beginn der Erdarbeiten ist der Oberboden entsprechend der DIN 18915 abzu-

 schieben, zu lagern und ggf. wieder einzubauen. Überschüssige Massen sind ord-

 nungsgemäß aus dem Plangebiet zu entfernen und auf eine zugelassene Deponie 

 zu bringen. 

 Ggf. notwendige Auffüllungen sind soweit möglich mit den im Gebiet anfallenden 

 Aushubmaterialien durchzuführen. 

 Der Einsatz von metallhaltigen Materialien (z.B. Aluminium, Blei, Zink, Kupfer) zur 

 Dacheindeckung oder als Fassadenbaustoff/-verkleidung ist nur dann zulässig, 

 wenn diese beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. 

 Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden

 Stoffe (Öle, Diesel, Fette, etc.) in den Boden gelangen. 

• Verringerung der Flächenversiegelung 

Die Befestigung von Freiflächen durch Zufahrten, Zugänge, Park- und Lagerflä-

chen ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Zur Verringerung der 

Bodenversiegelung sind wasserdurchlässige Beläge mit belebter Bodenzone (z. B. 

Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, usw.) festgesetzt. 
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• Dachbegrünung  

 Flachdächer mit einer Neigung zwischen 0° bis 10° sind zumindest extensiv zu 

 begrünen. Die Substratschichtdicke muss mindestens 10 cm aufweisen. 

• Baumschutzmaßnahmen 

Die im B-Plan entsprechend dargestellten Bäume sind zu schützen und zu erhal-

ten. Bei Gefährdung sind zum Schutz des Stammes und des Wurzelbereiches der 

zu erhaltenden Bäume Schutzmaßnahmen entsprechend den Vorgaben der DIN 

18920 durchzuführen. 

• Gewässerrandstreifen/ Biotopschutz 

Gemäß der Darstellung des B-Planes (Planzeichnung: Umgrenzung der von Be-

bauung freizuhaltenden Fläche: Schutzflächen) ist zum Schutz des Gewässerrand-

streifens sowie der geschützten Biotope eine Tabuzone einzuhalten. Diese ist von 

jeglicher Bebauung freizuhalten. 

Während der Baufeldräumung ist auf den Erhalt der vorhandenen gesetzlich ge-

schützten Biotope in den Randbereichen zu achten.  

• Maßnahmen zum Schutz von Tieren 

Einfriedungen müssen einen Mindestabstand zur Geländeoberfläche von 10 cm 

aufweisen, um den Durchlass für Kleintiere zu gewährleisten.  

Die Rodung von Gehölzen darf nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar 

erfolgen. 

Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundliche 

Leuchtmittel (z.B. Natriumdampf-Niederdruckleuchten, LED warmweiß) in nach 

unten strahlenden Gehäusen zulässig. Richtung Gewässer ausgerichtete Beleuch-

tung ist ebenfalls nicht zulässig.  

• Pflanzfestsetzungen 

Entlang der südwestlichen Grenze der Gemeinbedarfsfläche sind die im B-Plan 

dargestellten vier Bäume zu pflanzen. Zusätzlich zu den im zeichnerischen Teil zur 

Anpflanzung festgesetzten Bäume sind auf der Gemeinbedarfsfläche weitere 5 

Bäume gemäß Pflanzliste anzupflanzen. Die Standorte sind frei wählbar.  
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Des Weiteren sind innerhalb der Gemeinbedarfsfläche eine oder mehrere Blühwie-

sen mit insgesamt mindestens 50 m² auszubilden und dauerhaft zu erhalten. Es 

sind heimisch standortgerechte Pflanzenarten zu verwenden.  

• Pflanzarten 

Zur Bepflanzung der nicht überbauten Grundstücksflächen der Gemeinbedarfsflä-

che Grünflächen sind heimische standortgerechte Laubgehölze (siehe Pflanzen-

liste, Anhang 1) zu verwenden.  

• Zeitpunkt der Pflanzung/ Pflege  

Die durch die Pflanzgebote vorgegebenen Pflanzungen sind jeweils spätestens ein 

Jahr nach Fertigstellung der öffentlichen Erschließungsmaßnahme und der priva-

ten Bebauung herzustellen. 

Alle Pflanzungen sind dauerhaft fachgerecht zu unterhalten und bei Abgang gleich-

artig zu ersetzen.  

• Mindestpflanzqualitäten  

Laubbäume: Hochstämme, 2 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm 

Obstbäume: Hochstämme, 2 x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm 

Heister: Heister, 2 x verpflanzt, H = 125 – 150 cm  

Sträucher: Strauch, verpflanzt im Container, H = 60 – 100 cm 

• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

A1/V1: Dachbegrünung 

A2:  Pflanzung von heimischen standortgerechten Bäumen innerhalb des B-

  Plangebietes 

A3: Gestaltung von Blühstreifen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche 

E1: Ökokontomaßnahme: Enthurstungs- und Biotopflegemaßnahme  

  „Scheibenfelsen“ 

Auf folgende grünordnerische Maßnahmen wird im Rahmen des B-Planverfahrens hingewie-

sen: 
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• Grenzabstände von Gehölzpflanzungen 

Bei den Gehölzpflanzungen (Bäume, Sträucher und Hecken) sind die geltenden 

Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes von Baden–Württemberg zu beachten. 

4.1 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Um eine Kompensation der erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter zu gewähr-

leisten, wird eine Überwachung und Dokumentation der Umsetzung der Vermeidungs- sowie 

Kompensationsmaßnahmen durch die Gemeinde gefordert.  

Insbesondere ist die Anwendung der Bodenschutzrichtlinien bzgl. sachgemäßer Behandlung 

und Lagerung des Oberbodens während der Baumaßnahme zu kontrollieren. 

5. Zusammenfassung 

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die Durchführung einer Um-

weltprüfung erforderlich.  

In dieser werden die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die Umwelt erfasst 

und in dem vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet. Durch das geplante Vor-

haben sind folgende erhebliche und ausgleichspflichtige Eingriffe zu erwarten:  

- Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet „Bernau im Schwarzwald“ durch Versiegelung 

und Überprägung 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Pflanzen/ Biotoptypen durch den Verlust verschiede-

ner Biotoptypen (22.174 ÖP) 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Tiere durch den Verlust von Nahrungs- und Jagdha-

bitaten 

➔ nicht quantifizierbar 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden durch die Versiegelung biotisch aktiver Boden-

flächen (17.449 ÖP) 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Grundwasser durch den Verlust an Versickerungsflä-

chen  

➔ nicht quantifizierbar 
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- Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild durch den Verlust von Gehölzen so-

wie den Eingriff in ein Landschaftsschutzgebiet 

➔ nicht quantifizierbar 

- Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche durch den Verlust und die Überformung von 

bisher unbebauten Flächen 

➔ nicht quantifizierbar 

Um eine Kompensation dieser negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erreichen, wer-

den folgende Maßnahmen festgesetzt: 

• A1/V1: Dachbegrünung  

• A2: Pflanzung von heimischen standortgerechten Bäumen innerhalb des  

  B-Plangebietes 

• A3: Gestaltung von Blühstreifen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche  

• E1: Ökokontomaßnahme: Enthurstungs- und Biotoppflegemaßnahme  

  „Scheibenfelsen“ 

Durch die Ausgleichsmaßnahme A1-A3 sowie die Ersatzmaßnahme E1 können die Ein-

griffe in die Schutzgüter Pflanzen/ Biotoptypen, Tiere sowie Landschaftsbild schutzgutbezo-

gen ausgeglichen werden.  

Für den Eingriff in das Schutzgut Boden ist eine schutzgutbezogene Kompensation nicht 

möglich. Das Defizit von 17.449 kann mit der Maßnahme E1 vollständig schutzgutübergrei-

fend kompensiert werden. Es verbleibt ein Überschuss von 6.002 ÖP, welcher im Rahmen 

eines anderen B-Planverfahrens gemäß der Ökokonto-Verordnung vom 28.12.2010 berück-

sichtigt werden kann.  

Die mögliche betriebsbedingte Beeinträchtigung des Grundwassers z.B. durch Löschwasser in 

einem Brandfall stellt einen Konflikt dar, für den eine Kompensation grundsätzlich nicht mög-

lich ist. Für den Eingriff in das Schutzgut Fläche konnte keine Kompensation erreicht werden.  

Parallel zur Offenlage findet eine Abstimmung mit dem Umweltamt zur möglichen Ausgleichs-

fläche für den Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet „Bernau im Schwarzwald“ statt. Das 

Änderungsverfahren zum Landschaftsschutzgebiet wird daher bis zum Satzungsbeschluss ab-

geschlossen sein.  
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Der Eingriff bzw. die Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflanzen/ Biotoptypen, 

Tiere, Boden und Landschaftsbild sind als vollständig kompensiert anzusehen.  

 

 

Christian Burkhard                        Dipl. Ing. (FH) 

Mitglied in der Architektenkammer          Baden-Württemberg 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentw. Landschaftsbau (FLL)
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Anhang 1: Pflanzenliste/ Empfehlungen   

       

       

       

Laubbäume 1. Ordnung (über 20 m) 
Spitz-Ahorn  Acer platanoides   

Berg-Ahorn   Acer pseudoplatanus   

Hänge-Birke  Betula pendula   

Gemeine Esche  Fraxinus excelsior   

Stiel-Eiche   Quercus robur   

Sommer-Linde  Tilia platyphyllos   

Berg-Ulme  Ulmus glabra   
       

Laubbäume 2. Ordnung (12/15-20 m)    

Schwarz-Erle  Alnus glutinosa   

Zitterpappel/ Espe  Populus tremula   

Vogelkirsche  Prunus avium   

Bruch-Weide  Salix fragilis   

Fahl-Weide  Salix rubens   
       

Laubbäume 3. Ordnung (5/7-12m)     

Sal-Weide   Salix caprea   

Echte-Mehlbeere  Sorbus aria    

Vogelbeere   Sorbus aucuparia   

       

Großsträucher Übergang zu Kleinbäumen (Laubgehölz 3-5/7 m) 
Gemeine-Hasel  Corylus avellana   

Faulbaum   Frangula alnus   

Gemeine Traubenkirsche  Prunus padus   

Grau-Weide  Salix cinera   

Schwarzer Holunder  Sambucus nigra   

Roter Holunder  Sambucus racemosa   

       

Normale Sträucher (Laubgehölz 1,5-3m) 
Hunds-Rose  Rosa canina   

Ohr-Weide   Salix aurita    

       

Pflanzqualitäten 
       

Öffentliche Grünflächen:     

Laubbäume:  Hochstämme, 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16cm 
       

       

Pflegemaßnahmen:      

       

Fertigstellungspflege:  1 Jahr, mähen, wässern, 1 Erziehungsschnitt bei Bäu-
men 

Entwicklungspflege:  3 Jahre, mähen, 1 Erziehungsschnitt bei Bäumen 
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1. Einleitung 

1.1  Anlass, Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Bernau plant den Bau eines Feuerwehrhauses im Ortsteil Innerlehen im Rah-

men eines zweischichtigen B-Planverfahrens.  

Nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist eine Berück-

sichtigung artenschutzfachlicher Belange (gem. § 44 BNatSchG) im Rahmen des B-Planver-

fahrens erforderlich. Durch die Umsetzung der Planung, könnten artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Es wurden daher Untersuchungen 

durchgeführt und der vorliegende Bericht erarbeitet, um Konflikte im Vorfeld zu erkennen 

sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen festzulegen. 

1.2  Rechtliche Grundlagen 

Eine Reihe von Tier- und Pflanzenarten unterliegen in Deutschland einem strengen Schutz. 

Gemäß § 44, Absatz 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.  
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1.3  Lage/ Abgrenzung des Vorhabens 

Das B-Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Innerlehen in der Gemeinde 

Bernau im Landkreis Waldshut. Das Areal umfasst ca. 0,9 ha und besteht überwiegend aus 

befestigten Flächen (Lagerflächen, ehemaliges Sportgelände, Parkplatz, Zuwegung) sowie 

Grünland mit Einzelbäumen. Südöstlich fließt der Bach Bernauer Alb entlang, der in Auwald-

strukturen eingebettet ist. Das Gelände hat ein in Richtung Bernauer Alb ausgerichtetes Ge-

fälle, welches entlang der Kreisstraße K 6523 sowie des Baches durch steile Böschungen und 

Hanglagen gekennzeichnet ist. Die östliche und nordöstliche Grenze wird durch die Bernauer 

Alb, die westlich und nordwestliche Grenze durch die Kreisstraße K 6523 gebildet. Im Süden 

schließt eine größere Sukzessionsfläche (gerodete Waldfläche) an das Gebiet an.   

Durch das Vorhaben werden neun Bäume gefällt. In die Biotope wird nicht eingegriffen. 

Abb. 1: Luftbild mit Vorhabengebiet (roter Umgriff) und geschützten Biotopen (pink: Offen-

landbiotop, grün: Waldbiotop); (Quelle: Karten- und Datendienst der LUBW) 
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1.4  Datengrundlage 

Grundlage für die Aussagen der artenschutzrechtlichen Einschätzung sind folgende Daten: 

• Baumhöhlenkartierung am 23.11.2021 

• Faunistische Kartierungen im Zeitraum März bis September 2022 

o Eidechsen  

o Fledermäuse 

• Gutachten Brutvogelkartierung: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Innerle-

hen der Gemeinde Bernau im Schwarzwald (Christoph Hercher, August 2022) 

2.  Methodik 

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden anhand einer Übersichtsbegehung mit Baumhöh-

lenkartierung ermittelt (November 2021). Auf Grundlage dieser Begehung wurden die Tierar-

ten (-gruppen) Eidechsen, Vögel und Fledermäuse näher untersucht. Nebenfunde sind zu be-

rücksichtigen. Die Vorgehensweise wurde beim Scopingtermin am 03.03.2022 abgestimmt. 

2.1  Avifauna 

Zur Erfassung der Brutvögel wurde die Revierkartierungsmethode der Methodenstandards zur 

Erfassung der Brutvögel Deutschlands (Südbeck et a. 2005) angewendet. Die Kartierungen 

fanden an acht Begehungsterminen zwischen Ende März und Ende Juni 2022 zu geeigneten 

Zeiten und Wetterbedingungen statt (s. Tabelle 1). Dabei wurden sechs Begehungen für die 

Revierkartierungen sowie zwei Begehungen nach Sonnenuntergang für die Erfassung der 

Nachtvögel durchgeführt. Weitere Informationen zur Methodik sind dem Gutachten zur Brut-

vogelkartierung von Herrn Christoph Hercher (s. Anhang 1) zu entnehmen. 

Tabelle 1: Erfassungstermine der Brutvogelkartierung  

Datum Kartierung 

22.03.2022 Revierkartierung 

11.04.2022 Revierkartierung 

03.05.2022 Revierkartierung 

18.05.2022 Revierkartierung 

09.06.2022 Revierkartierung 

27.06.2022 Revierkartierung 
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Nach Sonnenuntergang  

21.03.2022 Kartierung Nachtvögel 

10.04.2022 Kartierung Nachtvögel 

2.2  Fledermäuse 

Das Vorhabengebiet sowie angrenzende Bereiche wurden über den Zeitraum von Mai bis Sep-

tember 2022 mit fünf Begängen zu jeweils ca. 1,5 - 2h mit dem Ultraschall-Detektor (Batlog-

ger M, elekon) auf dort vorkommende Fledermausarten zu Fuß kartiert. Darüber hinaus wurde 

zusätzlich ein stationäres Erfassungsgerät (batcorder, ecoObs) im Untersuchungsgebiet in-

stalliert, womit die Erfassung über den gesamten Dunkelheits- bzw. Dämmerungszeitraum 

bei zwei zumeist aufeinanderfolgenden Nächten gesichert wurde.  

Tabelle 2: Erfassungstermine und Bedingungen der Fledermauskartierung  

Datum Bedingungen Sonnen-

untergang 

Sonnen-

aufgang 

19.05.2022 0/8 bewölkt, 18°C, kaum Wind 21:02 05:45 

21.06.2022 3/8 bewölkt, 21°C, kaum Wind 21:28 05:30 

11.07.2022 1/8 bewölkt, 15°C, kaum Wind 21:24 05:43 

03.08.2022 1/8 bewölkt, 20 °C, kaum Wind  20:58 06:09 

08.09.2022 6/8 bewölkt, 13 °C, kaum Wind 19:53 06:57 

2.3  Eidechsen 

Die Erfassung von Reptilien erfolgte an insgesamt vier Terminen unter günstigen Witterungs-

bedingungen durch flächendeckendes Abgehen sowie gezieltes Absuchen von Strukturen, die 

sich als Verstecke eignen, z.B. Umdrehen von Steinen, Totholz, etc. 

Tabelle 3: Erfassungstermine und Bedingungen der Eidechsenkartierung 

Datum Uhrzeit Bedingungen 

22.04.2022 16:15 – 17:00 sonnig, 5/8 bewölkt, 16°C, kaum Wind 

04.06.2022 13:05 – 13:55 sonnig, 2/8 bewölkt, 22°C, kaum Wind 

08.07.2022 10:05 – 12:45 sonnig, 2/8 bewölkt, 19°C, nahezu windstill 

22.08.2022 12:30 – 13:30 sonnig, 5/8 bewölkt, 21°C, leichter Wind  
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3. Ergebnisse 

3.1  Avifauna 

Im Untersuchungsgebiet konnten laut der Brutvogelkartierung von Christoph Hercher insge-

samt 18 Vogelarten nachgewiesen werden, davon zwei Arten (Mehlschwalbe, Turmfalke), die 

nach der Roten Liste von Baden-Württemberg und/ oder Deutschland als schonungsbedürftig 

bzw. gefährdet eingestuft sind (s. Anhang 1, Brutvogelkartierung). Zudem ist der Turmfalke 

eine nach BNatSchG streng geschützte Art. Mehlschwalbe und Turmfalke nutzen das Plange-

biet lediglich als Nahrungshabitat. Da die Nahrungshabitate der beiden Arten sehr groß sind, 

wird bei der Umsetzung des Vorhabens, laut Herrn Hercher, kein essenzieller Lebensraum 

verloren gehen. Bei den weiteren im Plangebiet festgestellten Vogelarten handelt es sich um 

lokal weit verbreitete und störunempfindliche Arten, die wenig wählerisch bei der Brutplatz-

wahl sind, selten ihre Nester mehrfach nutzen und im weiteren Umfeld ausreichend Ausweich-

quartiere und Nahrungsplätze vorfinden.   

3.2  Fledermäuse 

Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 10 Fledermausarten nachgewiesen werden (s. 

Tabelle 4). Die mit Abstand am häufigsten erfasste Fledermausart war die Zwergfledermaus. 

Mit sehr großem Abstand folgten die Bartfledermäuse.  

Die Rufe der Zwergfledermaus konnten zwischen 20 und 30 min nach Sonnenuntergang auf-

genommen werden. Ein Ruf wurde bereits 11 min nach Sonnenuntergang erfasst. Aufgrund 

der frühen Erfassungszeit ist darauf zu schließen, dass die Zwergfledermäuse ihr Quartier in 

nicht allzu weiter Entfernung zum untersuchten Gebiet haben. Quartiere innerhalb des Unter-

suchungsgebietes wurden nicht festgestellt.  

Innerhalb des Vorhabengebietes fand im Winterhalbjahr eine Baumhöhlenkartierung statt. 

Dabei konnten keine für Fledermäuse geeigneten Strukturen (z.B. Baumhöhlen, Astabbrüche, 

Rindenabplatzungen) erfasst werden. Auch die Überdachungen der Lagerplätze zeigten keine 

Eignung für Fledermäuse. Während der Ausflugzeiten konnten bei den Transektbegängen 

keine ausfliegenden Fledermäuse im Untersuchungsgebiet beobachtet werden. 

Bei den Detektoruntersuchungen konnte beobachtet werden, wie die Fledermäuse die Wald-

wege östlich des Vorhabengebietes als Leitlinie verwenden. Die Phänologietabelle (s. Anhang 

2) zeigt eine insgesamt hohe Aktivität der Fledermäuse im Untersuchungsgebiet. Dabei wer-

den v.a. die Freiflächen und der Bach als Jagdhabitat genutzt.   
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Tabelle 4: Vorkommende Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

Fledermausart (lat.) Fledermausart (d.) Rote Liste 

BW 

Rote Liste 

D 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 2 3 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 2 G 

Myotis brandtii/mystacinus* Bartfledermäuse 1 / 3 V / V 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 3 - 

Myotis myotis Großes Mausohr 2 V 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 - 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler i V 

Pipistrellus nathusii/kuhlii* Rauhaut-/Weißrandfl. i / D - / - 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 - 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D 

 
Rote Liste der Fledermäuse Baden-Württemberg bzw. Deutschland 
Kategorien: 0=ausgestorben oder verschollen; 1=Vom Aussterben bedroht; 2=stark gefährdet; 
3=gefährdet; G=Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; R=extrem seltene Arten oder 
Arten mit geografischen Restriktionen; D=Daten defizitär; V=Arten der Vorwarnliste; i=gefährdete 
wandernde Tierart.  
 
* Rufgruppen:  
Myotis brandtii/mystacinus: Große Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus  
Pipistrellus nathusii/kuhlii: Rauhautfledermaus, Weißrandfledermaus  

3.3  Eidechsen 

Trotz intensiver Suche bei optimalen Witterungsbedingungen konnten im Vorhabengebiet 

keine Eidechsen nachgewiesen werden.  

3.4  Weitere Arten 

Ein Vorkommen weiterer nach § 44 BNatSchG artenschutzrechtlich relevanter Arten(-grup-

pen) konnte nicht festgestellt werden. 

4. Betroffenheit und Maßnahmen  

4.1  Avifauna 

Durch den Bau des Feuerwehrhauses und der damit zusammenhängenden Rodung von Bäu-

men sowie die Versiegelung von Wiesenflächen gehen Lebensräume für die Avifauna verloren.  
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Als Maßnahme zur Vermeidung des Tötungsverbots sind die notwendigen Rodungsarbeiten 

außerhalb der Vegetationsperiode vom 01. Oktober bis 28./29. Februar durchzuführen. Da 

angrenzend an das Vorhabengebiet weitere weiträumige Gehölzbestände und laut Christoph 

Hercher ausreichend geeignete Ausweichquartiere für die hiesige Avifauna vorhanden sind, 

kann die ökologische Funktion potenziell im Plangebiet betroffener Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. Der Verbotstatbestand ge-

mäß §§ 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG tritt im Fall des Vogel-Habitatverlusts nicht ein. Laut 

Planungsunterlagen werden insgesamt neun bestehende Bäume im Eingriffsgebiet gefällt. 

Diese werden durch neun Neupflanzungen (heimisch, standortgerecht) im Vorhabengebiet 

ersetzt. In die Biotope wird nicht eingegriffen. Während der Baufeldräumung ist auf den Erhalt 

der vorhandenen gesetzlich geschützten Biotope in den Randbereichen zu achten. Zur Unter-

stützung der lokalen Vogelfauna wird das Anbringen von Vogelnistkästen, z.B. in den unmit-

telbaren Gehölzbiotopen, empfohlen.  

4.2  Fledermäuse 

Aufgrund des Wechsels an gehölzreichen Strukturen (gewässerbegleitende Gehölze, Wald) 

mit offenen Flächen (Lagerflächen, Wiesenflächen) stellt das Untersuchungsgebiet und die 

angrenzenden Flächen ein insektenreiches Jagdhabitat für Fledermäuse dar. Durch die Um-

setzung des kleinräumigen Vorhabens ist nicht davon auszugehen, dass ein essenzielles Jagd-

habitat verloren geht, da angrenzend die großräumigen Jagdhabitate bestehen bleiben und 

durch das Vorhaben nur ein kleines Teiljagdhabitat betroffen ist. 

Um dennoch bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen zu vermeiden/mindern sind 

folgende Maßnahmen umzusetzen: 

Bei der Umsetzung des Vorhabens sind neun heimische Bäume zu pflanzen. Zusätzlich ist ein 

Blühstreifen mit einer Fläche von mindestens 50 m² anzulegen. Dieser Blühstreifen soll durch 

die Ansiedelung von Insekten das Nahrungsangebot der Fledermäuse verbessern.   

Insgesamt ist auf eine Durchgrünung des Gebiets zu achten. Die neu entstehenden Grünflä-

chen sind mit heimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Die Beleuchtung muss 

durch insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. Natriumdampf-Niederdruckleuchten, LED warm-

weiß) in nach unten strahlenden Gehäusen erfolgen. Die Beleuchtung des Gebietes ist auf ein 

Minimum zu reduzieren. Das Anstrahlen der bachbegleitenden Gehölze ist untersagt, um die 

jagenden lichtempfindlichen Fledermäuse wie z.B. die Wasserfledermaus am Bach nicht zu 

stören. In die Biotope wird nicht eingegriffen. Während der Baufeldräumung ist auf den Erhalt 

der vorhandenen gesetzlich geschützten Biotope in den Randbereichen zu achten. 
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Die Leitlinien sowie die Jagdhabitate östlich der Vorhabensfläche bleiben bestehen und sind 

durch das Vorhaben nicht betroffen.  

5. Weitere artenschutzrechtliche Maßnahmen  

• Einfriedungen müssen einen Mindestabstand zur Geländeoberfläche von 10 cm aufweisen, 

um den Durchlass für Kleintiere zu gewährleisten. 

• Zur Bepflanzung der Grundstücke sind heimische, standortgerechte Laubgehölze (Laub- 

bäume, Obstbäume, Sträucher) zu verwenden.  

6. Fazit 

Bei Durchführung der oben beschriebenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist eine Erfül-

lung der Verbotstatbestände, gemäß § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG nicht zu erwarten.  

 

Christian Burkhard                        Dipl. Ing. (FH) 

Mitglied in der Architektenkammer          Baden-Württemberg 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentw. Landschaftsbau (FLL)



B
u

r
k
h

a
r
d

 
S

a
n

d
l
e

r

   

 

Bebauungsplan „Feuerwehr Bernau“                     27.09.2022   
Artenschutzrechtliche Einschätzung 
Anhang 1: Brutvogelkartierung   

Gemeinde  

Bernau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1 

 



Feuerwehr Bernau – Avifauna                 Seite 1 

Dipl.-Landschaftsökologe (FH) Christoph Hercher · 07634/9089332 · c.hercher@gmx.net 

 

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im 

Ortsteil Innerlehen der Gemeinde 

Bernau im Schwarzwald 

  

 

Brutvogelkartierung 

 

August 2022 

 

Abb. 1: Blick auf das Plangebiet (Foto vom 18.05.2022) 

 

 

Christoph Hercher 

Dipl.-Landschaftsökologe (FH) 

Sichlingweg 16 

79395 Grißheim 

Tel. 07634/9089332 

E-Mail: c.hercher@gmx.net 

 

 

Im Auftrag von: 

Burkhard Sandler Landschaftsarchitekten, Weiherstraße 1a, 79801 Hohentengen 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Bernau plant im Ortsteil Innerlehen im Gewann Lehenhag ein neues 
Feuerwehrgerätehaus zu bauen. Das Untersuchungsgebiet hat eine Größe von circa 
einem Hektar und soll im Rahmen der Bebauungsplanung auf die im Gebiet 
vorkommenden geschützten Vögel näher untersucht werden. 

Die artenschutzrechtliche Überprüfung dient dazu die Auswirkungen der geplanten 
Baumaßnahmen auf die Vogelwelt hinsichtlich der Verbotstatbestände nach § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) festzustellen und zu beurteilen.  

 

2. Untersuchungsgebiet 

Das geplante circa 1 Hektar große Untersuchungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von 
Innerlehen zwischen Gewannstraße und dem Bachlauf Bernauer Alb (siehe Abbildungen 
2 und 3). Das Plangebiet befindet sich nach MEYNEN & SCHMITHÜSEN et al. (1953-1962) im 
Naturraum Hochschwarzwald (155) auf einer Höhe von 890 Meter über Normalnull. 

 

Abb. 2: Lage des Untersuchungsgebietes am östlichen Ortsrand von Innerlehen (rot 
markiert) 
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Das Untersuchungsgebiet ist über eine asphaltierte Straße, die in einen Schotterweg 

übergeht, zugänglich und wird als Lagerplatz für Holz, Baugeräte und Baumaterialien 

genutzt. Einzelne Laub- und Nadelbäume sowie einige Sträucher entlang der Bernauer 

Alb bieten Aufgrund der Habitatausstattungen für die Avifauna durchaus gute 

Lebensraumqualitäten. 

 

Abb. 3: Lage des Untersuchungsgebietes (rot markiert) 

 

Des Weiteren befinden sich im Einzugsbereich des Vorhabens zwei gesetzlich geschützte 

Biotope (siehe nachfolgende Abbildung 4, Seite 5). Es handelt sich dabei um ein 

Offenland- sowie um ein Waldbiotop: 

1. Offenlandbiotop “Bernauer Alb zwischen Unterlehen und Innerlehen“ 
(Biotopnummer 182143370377) 

2. Waldbiotop “Bernauer Alb O Innerlehen“ (Biotopnummer 281143374520) 

 

Weitere Schutzgebiete wie zum Beispiel Naturschutzgebiete oder NATURA-2000-

Gebiete kommen im Einzugsbereich des Vorhabens nicht vor. 
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Abb. 4: Lage der gesetzlich geschützten Biotope (1) “Bernauer Alb zwischen Unterlehen 
und Innerlehen“ (LUBW 2021, rot markiert) sowie (2) “Bernauer Alb O Innerlehen“ 
(LUBW 2021, grün markiert) 

 

3. Artenschutzrecht 

Die artenschutzrechtliche Überprüfung dient dazu die Auswirkungen des 
Planungsvorhabens auf wild lebende Tiere, hier die Avifauna (Vögel), im Hinblick auf die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 im Zusammenhang mit Abs. 5 BNatSchG 
zu untersuchen und zu beurteilen. Konkret bedeutet dies: 

 

§ 44 Absatz 1 Nr. 1 (Tötungsverbot):  

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

 

§ 44 Absatz 1 Nr. 2 (Störungsverbot):  

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 

2 

1 
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Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert. 

 

§ 44 Absatz 1 Nr. 3 (Schädigungsverbot von Lebensstätten):  

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

 

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben sind die artenschutzrechtlichen 
Belange nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu prüfen.  

In der vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung werden: 

-  die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bezüglich der 
 gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die durch das Vorhaben erfüllt werden 
 können, ermittelt und dargestellt. 

- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG geprüft. 

 

Zulässige Eingriffe nach § 15 wird in § 44 Absatz 5 relativiert, sodass ein Verstoß gegen 
das Verbot nach § 44 Absatz 1 Nr. 3 (Schädigungsverbot von Lebensstätten) nicht 
vorliegt, insoweit die ökologischen Funktionen der vom Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt sind. 
Insofern erforderlich, können vorgezogene Ausgleichmaßnahmen, sogenannte CEF-
Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. 

 

4. Methodik 

Die avifaunistischen Bestandserfassungen erfolgten flächendeckend als 
Revierkartierungen nach der Methode von SÜDBECK et al. (2005). 

Die Kartierungen fanden an acht Begehungsterminen zwischen Ende März und Ende 
Juni 2022 statt (siehe Tabelle 1). Dabei wurden sechs Begehungen für die 
Revierkartierungen sowie zwei Begehungen nach Sonnenuntergang für die Erfassung 
der Nachtvögel durchgeführt. 

Als planungsrelevante Vogelarten werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung 
diejenigen Arten berücksichtigt, die folgenden Kriterien entsprechen: 

- Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

- Rote-Liste-Arten von Baden-Württemberg und Deutschland, einschließlich Arten der 
Vorwarnliste 

- Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 Vogelschutz-Richtlinie 

- Streng geschützte Arten nach der Bundesartenschutzverordnung 

- Koloniebrüter 
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Es wurden alle Vogelarten notiert, die sowohl visuell als auch akustisch durch ihre 
artspezifischen Lautäußerungen im Untersuchungsgebiet festgestellt werden konnten. 
Revieranzeigende Merkmale wie singende oder balzende Männchen, 
Revierauseinandersetzungen, Paare oder Altvögel mit Futter oder Nistmaterial und 
bettelnde Jungvögel fanden besondere Berücksichtigung. Anhand dieser 
Beobachtungsdaten wurde der Status jeder erfassten Vogelart für das 
Untersuchungsgebiet (Brutvogel, Nahrungsgast, Durchzügler) ermittelt. 

Da viele Vogelarten durch ihre Wechselbeziehung zwischen Brutplatz und 
Nahrungsfläche einen hohen Raumbedarf aufweisen, wurden neben der eigentlichen 
Bebauungsplanfläche auch umliegende Habitate im näheren Umfeld in die Untersuchung 
mit aufgenommen. 

 

Tabelle 1: Kartiertermine 

Datum Kartierung 

22.03.2022 Revierkartierung 

11.04.2022 Revierkartierung 

03.05.2022 Revierkartierung 

18.05.2022 Revierkartierung 

09.06.2022 Revierkartierung 

27.06.2022 Revierkartierung 

nach Sonnenuntergang  

21.03.2022 Kartierung Nachtvögel 

10.04.2022 Kartierung Nachtvögel 

 

5. Ergebnisse 

In Tabelle 2 sind alle 18 Vogelarten aufgeführt, die im Untersuchungsgebiet und im 
nahen Umfeld nachgewiesen werden konnten. Die Ergebnisliste weist zudem den 
aktuellen Rote Liste Status von Baden-Württemberg und Deutschland, den Schutzstatus 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz sowie den Brutstatus jeder Vogelart innerhalb des 
Plangebietes aus: 

  

Tabelle 2: Nachgewiesenen Vogelarten und deren Schutzstatus (Nomenklatur nach 
SÜDBECK et al. 2005) 

deutscher Artname wissenschaftlicher 

Artname 

Status 
im UG 

RL    
D 

RL 
BaWü 

Schutzstatus 
BNatSchG 

Amsel Turdus merula BV * * b 

Bachstelze Motacilla alba BV * * b 

Blaumeise Parus caeruleus BV * * b 

Buchfink Fringilla coelebs BV * * b 
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deutscher Artname wissenschaftlicher 

Artname 

Status 

im UG 

RL    

D 

RL 

BaWü 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Buntspecht Dendrocopos major (BV) * * b 

Grünfink Carduelis chloris BV * * b 

Kohlmeise Parus major BV * * b 

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 3 V b 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV * * b 

Rabenkrähe Corvus corone (BV) * * b 

Ringeltaube Columba palumbus (BV) * * b 

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV * * b 

Stieglitz Carduelis carduelis BV * * b 

Tannenmeise Parus ater BV * * b 

Turmfalke Falco tinnunculus N * V b,s 

Wacholderdrossel Turdus pilaris (BV) * * b 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV * * b 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV * * b 

 

Legende: 

Status im Untersuchungsgebiet 

BV = Brutvogel, (BV) = Brutvogel in direkter Nachbarschaft, NG = Nahrungsgast 

Gefährdung 

RL D  =  Rote Liste Deutschland (RYSLAVY  et al. 2020) 

RL BW  =  Rote Liste Baden-Württembergs (BAUER et al. 2016) 

*  = Ungefährdet 

V   =  Art der Vorwarnliste, entspricht „schonungsbedürftige Art“ 

2  = gefährdet 

Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

b   =  besonders geschützt 

s   =  streng geschützt 

 

Insgesamt konnten 18 Vogelarten nachgewiesen werden, davon zwei Arten 

(Mehlschwalbe, Turmfalke), die nach der Roten Liste von Baden-Württemberg 

und/oder Deutschland als schonungsbedürftig bzw. gefährdet eingestuft sind (V = Art 

der Vorwarnliste, 2 = gefährdet, siehe Tabelle 2, Seite 8). 

Zudem ist der Turmfalke eine nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte 

Vogelart. 
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Mehlschwalbe und Turmfalke nutzen das Plangebiet nicht als Brutplatz, es dient ihnen 

lediglich als Nahrungshabitat. Da das jeweilige Nahrungshabitat beider Vogelarten sehr 

groß ist, wird bei der Umsetzung des Vorhabens kein essenzieller Nahrungsraum 

verloren gehen, so dass für Mehlschwalbe und Turmfalke keine weitere detaillierte 

Prüfung erfolgt. 

Insgesamt handelt es sich bei den im Plangebiet festgestellten Vogelarten um lokal weit 

verbreitete Arten ohne besondere Lebensraumansprüche. Es sind sehr 

störunempfindliche Arten wie zum Beispiel Amsel, Buchfink oder Kohlmeise, die wenig 

wählerisch bei der Brutplatzwahl sind, selten ihre Nester mehrfach Nutzen und im 

weiteren Umfeld ausreichend Ausweichquartiere und Nahrungsplätze vorfinden. 

Die Empfindlichkeit der Vögel gegenüber den geplanten Vorhaben besteht in erster Linie 

durch die baubedingten Auswirkungen (Rodung von Gehölzbeständen) und den 

einhergehenden Verlusten von Lebensräumen, die mit den entsprechenden Maßnahmen 

und Vorkehrungen jedoch gering ausfallen können. 

Umweltschäden im Sinne des §19 BNatSchG sind nicht zu erwarten, da keine Vogelarten 

des Anhangs I oder nach Artikel 4 Absatz 2 der EG-Vogelschutzrichtlinie im Plangebiet 

nachgewiesen wurden. 

 

6. Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände 

Auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchungen könnten für die Avifauna 

grundsätzlich Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 BNatSchG ausgelöst werden. 

Nachfolgend wird diskutiert, ob tatsächlich Verbotstatbestände ausgelöst werden.  

 

Tötung oder Verletzung von Individuen 

Der im Plangebiet befindliche Gehölzbestand wird bei der Baufeldräumung 

möglicherweise gerodet. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der 

Fällung der Gehölze Eier oder Küken von nach BNatSchG besonders geschützten 

Vogelarten zerstört oder getötet werden.  

Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG ist im Fall der erfassten 

Vogelarten nicht auszuschließen. 

 

Störung und Schädigung von Lebensstätten 

Im Zuge der geplanten Baumaßnahmen und der dadurch einhergehenden Rodung des 

Gehölzbestandes gehen zwangsläufig Lebensstätte für die Avifauna verloren. 

Rund um das Untersuchungsgebiet gibt es unmittelbar angrenzend weitere, 

weiträumige Gehölzbestände, die geeignete Ausweichquartiere für die hiesige Avifauna 

aufweisen. Dort ist von ausreichend Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld 

auszugehen, sodass die ökologische Funktion potenziell im Planungsgebiet betroffener 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

werden.  

Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG tritt im Fall des 

Vogel-Habitatverlusts nicht ein. 
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7. Vermeidungsmaßnahmen 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 1-3 BNatSchG konnten für die Avifauna 
nicht ausgeschlossen werden, daher sind im Folgenden Vermeidungsmaßnahmen zu 
formulieren, bei deren Umsetzung davon ausgegangen wird, dass die 
Verbotstatbestände nicht eintreten. 

Maßnahme zur Vermeidung des Tötungsverbots 

Zur Umsetzung des Planungsvorhabens sind die notwendigen Rodungsarbeiten 
außerhalb der Vegetationsperiode vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen. 
Während der Baufeldräumung ist auch auf den Erhalt der vorhandenen gesetzlich 
geschützten Biotope im Randbereich zu achten. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG kann für die Avifauna durch 
die Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen vermieden werden. 

 

8. Gutachterliches Fazit 

Das Plangebiet hat für die Avifauna geeignete Bruthabitate, die als solche nachweislich 
von zahlreichen Vogelarten genutzt werden. Dabei handelt es sich um nach 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besonders geschützte Arten. Die 
Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 Nr. 1-3 BNatSchG können durch die 
vorgeschlagene Vermeidungsmaßnahme (Rodungszeitpunkt) wirkungsvoll vermieden 
werden. 

Bei Einhaltung der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen werden die Verbots-
tatbestände gemäß § 44 Absatz 1-3 BNatSchG nicht erfüllt. 

Zur Unterstützung der lokalen Vogelfauna wird auf freiwilliger Basis das Anbringen von 
Vogelnistkästen, beispielsweise in den unmittelbaren Gehölzbiotopen, empfohlen. 

Zudem können auf neu entstehenden Grünflächen einheimische Bäumen und Sträucher 
gepflanzt werden (LFU 2002: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg). 
Empfehlenswerte Baum- und Straucharten sind zum Beispiel: Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa), Espe (Populus tremula), Stiel-Eiche (Quercus robur), Hänge-Birke (Betula 

pendula) sowie Vogel-Kirsche (Prunus avium), Hasel (Corylus avellana), Hunds-Rose 
(Rosa canina) und Fahl-Weide (Salix rubens). 
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Legende

Q Batcorder-Standort

B-Plangebiet

Fledermausarten

!? Breitflügelfledermaus

$1 Bartfledermäuse*

$1 Wasserfledermaus

$1 Großes Mausohr

# Großer Abendsegler

! Rauhaut-/Weißrandfledermaus*

? Zwergfledermaus

!( Unbek.Fledermausart

* Rufgruppen:

Gr. Bartfledermaus, Kl. Bartfledermaus



Phänologietabelle

10 Fledermausarten im Untersuchungsgebiet:

Fledermausart (lat.) Fledermausart (d.) RL BW RL D

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 2 3

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 2 G

Myotis brandtii/mystacinus* Bartfledermäuse 1 / 3 V / V

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 3 -

Myotis myotis Großes Mausohr 2 V

Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 -

Nyctalus noctula Großer Abendsegler i V

Pipistrellus nathusii/kuhlii* Rauhaut-/Weißrandfl. i / D - / -

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 -

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D

BC-Standorte/Transekte Batcorder Transektbegang Summe Erhebungszeit

Anzahl der Aufnahmenächte 10 5 Mai bis September

Fledermausart (lat.) Fledermausart (d.)

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 17 17

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 15 1 16

Mkm* kleine/mittlere Myotis 11 11

Myotis brandtii/mystacinus* Bartfledermäuse 37 62 99

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 3 7 10

Myotis myotis Großes Mausohr 3 1 4

Myotis nattereri Fransenfledermaus 3 3

Spec. Unbek. Fledermausart 2 2

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 3 3

Pipistrellus nathusii/kuhlii* Rauhaut-/Weißrandfl. 1 1

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 532 712 1244

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 12 12

Summe 633 789 1422

Ø pro Aufnahmenacht 63 158 95

Bemerkungen:
*Rufgruppen:

Mkm*

Myotis*

Nycmi*

Nyctaloid*

Pipistrellus nathusii/kuhlii*

Plecotus auritus/austriacus*

Myotis brandtii/mystacinus*

Batcorder: Stationäre Erfassung im USG 

Transektbegang : Rufaufzeichnungen während des Transektbeganges

Aktivität (Rufe/Nächte): Abundanz nach Abundanzklassen (nach LANU 2008)

Abundanzklasse (Summe der aufgezeichneten Ereignisse im

 Untersuchungsraum in einer Untersuchungsnacht) 

Abundanzklasse Aktivität

0 Keine 

1 – 2   sehr gering

3 – 10  Gering 

11 – 30  Mittel 

31 – 100   Hoch

101 – 250   sehr hoch

> 250   äußerst hoch

Braunes Langohr, Graues Langohr

Große Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus

Wasserfledermaus, Bartfledermäuse, Bechsteinfledermaus

Alle Myotis-Arten

Zweifarbfledermaus, Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler

Zweifarbfledermaus, Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler,

Großer Abendsegler, Nordfledermaus

Rauhautfledermaus, Weißrandfledermaus
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Gemeinde 

Bernau 

Anhang 3:  Gesetze, Unterlagen und Literatur 

Gesetze und Verordnungen 

In der jeweils gültigen Fassung: 

• Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010  

• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP)  

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

• Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NATSCHG) 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BIMSCHG)  

• Baugesetzbuch (BAUGB)  

• Baunutzungsverordnung (BAUNVO)  

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-
tes, Planzeichenverordnung (PLANZV)  

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBODSCHG)  

• Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG)  

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO)  

• Landeswaldgesetz (LWaldG) für Baden-Württemberg 

Unterlagen und Literatur 

• Baugesetzbuch 2004 - die neue Umweltprüfung, Bund deutscher Landschaftsarchitek-
ten BDLA (Hrsg.), 0ktober 2004, Berlin, 1. Auflage  

• Die Auswirkungen der Umsetzung der Plan - UP - Richtlinie in die städtebauliche Pra-
xis, Technische Universität Berlin, Forschungsgruppe Stadt + Dorf, Vortrag von Ass. 
Iur. Petra Lau, Oktober 2004, Nürnberg 

• Umweltprüfung in der Bauleitplanung, Zugewinn für den Naturschutz oder neue Pla-
nungslast?, Reinhard Zöllitz-Möller, Universität Greifswald, Vortrag Dezember 2004, 
Roststock 

• Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleit-
planung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen sowie 
deren Umsetzung (Teil A: Bewertungsmodell; Teil B: Beispiele), Landesanstalt für Um-
weltschutz Baden-Württemberg, Oktober 2005, Karlsruhe 
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Gemeinde 

Bernau 

• Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, beschreiben, bewerten; Landes-
anstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 3. Auflage 2001, Karlsruhe 

• Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensati-
onsbedarfs in der Eingriffsregelung, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem-
berg, August 2005, Karlsruhe 

• Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit – Heft 23, Landesanstalt für Um-
weltschutz Baden-Württemberg, völlig überarbeitete Neuauflage, 2010 

• Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung – Arbeitshilfe, 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Dezember 2012 

• Südbeck, P., Andretzke, H., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Fischer, S., & Sud-
feldt, C. (2005). Methodenstandarts zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Max 
Planck Institut Für Ornithologie. Vogelwarte Radolfszell. 
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Gemeinde 

Bernau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 4 

 



Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 

1. Allgemeine Angaben 
1.1 Vorhaben 

 
Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr im Rahmen 
eines zweischichtigen B-Planverfahrens „Feuerwehr Bernau“.  

1.2 Natura 2000-Gebiete 
 

(bitte alle betroffenen Gebiete 
auflisten) 

Gebietsnummer(n) 

8114311 

 

Gebietsname(n) 

Hochschwarzwald um den Feldberg und 
Bernauer Hochtal (FFH-Gebiet) 

1.3 Vorhabenträger Adresse 

Gemeinde Bernau  
Rathausstraße 18  
79872 Bernau im Schwarzwald 

Telefon / Fax / E-Mail 

07675 / 160010 
07675 / 1600-99 
hauptamt@bernau-
schwarzwald.de 

1.4 Gemeinde Bernau im Schwarzwald 

1.5 Genehmigungsbehörde 
(sofern nicht § 34 Abs. 6 
BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Waldshut  

 

1.6 Naturschutzbehörde  Landratsamt Waldshut, Amt für Umweltschutz  

 

1.7 Beschreibung des 
Vorhabens  

Die Gemeinde Bernau plant auf dem Flurstück Nr. 1744 der 
Gemarkung Bernau am östlichen Ortsrand von Innerlehen die 
Errichtung eines Feuerwehrgerätehaus mit Nebenanlagen, 
Stellplätzen, Zufahrt sowie Übungshof. Es wird eine Fläche von ca. 
0,9 ha in Anspruch genommen. Diese besteht überwiegend aus 
befestigten Flächen (Lagerflächen, ehemaliges Sportgelände, 
Parkplatz, Zuwegung) sowie Grünland. Entlang der Bernauer Alb 
verläuft ein gehölzreicher Böschungstreifen. Das Gelände hat ein in 
Richtung Bernauer Alb ausgerichtetes Gefälle, welches entlang der 
Kreisstraße K 6523 sowie des Flusses durch steile Böschungen und 
Hanglagen gekennzeichnet ist. Die östliche und nordöstliche Grenze 
wird durch die Bernauer Alb, die westlich und nordwestliche Grenze 
durch die Kreisstraße K 6523 gebildet. Im Süden schließt eine 
größere Sukzessionsfläche an das Gebiet an.   
Die Fläche des B-Plangebietes setzt sich laut Vorentwurf überschlägig 
wie folgt zusammen: 
Gemeinbedarfsfläche (GRZ 1,0):  0,38 ha 
Öffentliche Verkehrsfläche   0,08 ha 
Öffentliche Grünfläche (Verkehrsgrün) 0,11 ha 
Öffentliche Grünfläche   0,35 ha  
Summe:     0,92 ha.  
 
In einer Entfernung von ca. 70 m südlich des B-Plangebietes befindet 
sich das FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um den Feldberg und 
Bernauer Hochtal“. 
 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 
 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen 

Dimensionierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene 
Maßstäbe zu wählen. 
 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 
 
 

 
Luftbild mit Geltungsbereich und FFH-Gebiet: unmaßstäblich 
 
 
3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 
Anschrift *  Telefon * Fax * 

Burkhard Sandler Landschaftsarchitekten  07742/91494  

Christian Burkhard Dipl. Ing. FH    

Weiherstraße 1A  e-mail *   

79801 Hohentengen  burkhard@burkhard-sandler.de 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 
 
 
 

02.05.2022    
Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 6 BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde erhältlich oder 
unter http://natura2000-bw.de → „Formblätter Natura 2000  

  

http://natura2000-bw.de/
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Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

 
4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet   oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. 
mehrere Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 
 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 
Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 
 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 sonstigen Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 
 

Fristablauf: 
       
 

  (1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 
 

 
 
 
5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume 

von Arten *) 
 Lebensraumtyp (einschließlich 

charakteristischer Arten) oder 
Lebensräume von Arten **) 
Lebensraumtypen des FFH – Gebietes 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren 
Lebensraum kann grundsätzlich durch 
folgende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 
werden:  

Vermerke der 
zuständigen Behörde 
 
 

 3260 Fließgewässer mit flutender 
 Wasservegetation 

Durch das Vorhaben sind keine Auswirkungen 
auf den Lebensraumtyp zu erwarten (Abstand 
ca. 67 m)  

 

 
6520   Berg-Mähwiesen Durch das Vorhaben sind keine Auswirkungen 

auf den Lebensraumtyp zu erwarten (Abstand 
ca. 83 m) 
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1321   Wimpernfledermaus  Laut Managementplan des FFH-Gebietes 

konnte im Jahr 2018 eine Wimpernfledermaus 
jagend in einem Viehstall im Bereich der Orts-
lage Hof nachgewiesen werden. Nachweise 
über Wochenstuben oder Winterquartiere liegen 
für das FFH-Gebiet und die Umgebung von 
Bernau nicht vor. Aufgrund der Lebensraum-
ausstattung wird von einer möglichen Nutzung 
des FFH-Gebiets als Jagdhabitat sowie für 
Transferflüge ausgegangen.  

Zur Untersuchung der Fledermäuse innerhalb 
des B-Plangebietes finden fünf Transektbegän-
ge sowie fünf stationäre Erfassungen je 2 Näch-
te statt. Diese wurden noch nicht begonnen. Es 
können daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Aus-
sagen zu vorkommenden Fledermäusen ge-
macht werden. Aufgrund der Habitatstrukturen 
wird eine Nutzung des Gebietes als Jagdhabitat 
sowie entlang der Gehölze der Bernauer Alb als 
Flugleitlinie für Transferflüge angenommen. Im 
Rahmen einer Baumhöhlenkartierung am 
23.11.2021 wurden die Bäume innerhalb des B-
Plangebietes nach möglichen Fledermausquar-
tieren überprüft. Dabei konnten keine Nachwei-
se festgestellt werden.  

Auswirkungen des Vorhabens:  

Anlagebedingter Verlust eines Teil-Jagdhabitats 
(außerhalb des FFH-Gebietes) durch 
Versiegelung/ Befestigung. 

Betriebsbedingte Lärm- und Unruheeffekte sind 
nur selten gegeben und haben daher keine 
erheblichen Beeinträchtigungen für die 
Fledermäuse zu Folge. 

 

 1324   Großes Mausohr  Laut Managementplan des FFH-Gebietes sind 
innerhalb des FFH-Gebiets sowie der Gemar-
kung der Gemeinde Bernau keine Wochenstu-
ben oder Winterquartiere bekannt. Aufgrund 
bekannter Wochenstuben in den Gemeinden 
Oberried, Schönau und Hasel sowie der Le-
bensraumausstattung wird von einer möglichen 
Nutzung des FFH-Gebiets als Jagdhabitat sowie 
für Transferflüge ausgegangen.  

Zur Untersuchung der Fledermäuse innerhalb 
des B-Plangebietes finden fünf Transektbegän-
ge sowie fünf stationäre Erfassungen je 2 Näch-
te statt. Diese wurden noch nicht begonnen. Es 
können daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Aus-
sagen zu vorkommenden Fledermäusen ge-
macht werden. Aufgrund der Habitatstrukturen 
wird eine Nutzung des Gebietes als Jagdhabitat 
sowie entlang der Gehölze der Bernauer Alb als 
Flugleitlinie für Transferflüge angenommen. Im 
Rahmen einer Baumhöhlenkartierung am 
23.11.2021 wurden die Bäume innerhalb des B-
Plangebietes nach möglichen Fledermausquar-
tieren überprüft. Dabei konnten keine Nachwei-
se festgestellt werden.  

Auswirkungen des Vorhabens:  

Anlagebedingter Verlust eines Teil-Jagdhabitats 
(außerhalb des FFH-Gebietes) durch 
Versiegelung/ Befestigung. 

Betriebsbedingte Lärm- und Unruheeffekte sind 
nur selten gegeben und haben daher keine 
erheblichen Beeinträchtigungen für die 
Fledermäuse zu Folge. 

 

 



 5 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 
 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage   
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Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

 
6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das 

Vorhaben anhand vorhandener Unterlagen 
 
 mögliche erhebliche 

Beeinträchtigungen 
betroffene 
Lebensraum- 
typen oder Arten *) 
**) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 
Lebensstätten von Arten (Art der 
Wirkung, Intensität, Grad der 
Beeinträchtigung) 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 
 
 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust 
(Versiegelung) 

Wimpernfledermaus Art und Wirkung/ Intensität:  

Durch die Errichtung von Gebäuden 
und die Eschließungg kommt es zum 
Verlust eines wahrscheinlichen Teil-
Jagdhabitates.  

Grad der Beeinträchtigung: 

Bei dem angenommen Teil-Jagdhabitat 
handelt es sich um befestigte Flächen 
sowie baumbestanden Wiesenflächen. 
Im unmittelbaren Umfeld der Eingriffs-
fläche sind gleichwertige Wiesenflächen 
vorhanden bzw. werden durch Festset-
zungen im B-Plan (Öffentliche Grünflä-
che, Tabuzone).geschützt.  

Die Beeinträchtigung für das im nahe-
gelegenen FFH-Gebiet als geschützte 
Art ausgewiesene Wimpernfledermaus 
ist daher als geringfügig zu bewerten.  

 

 Flächenverlust 
(Versiegelung) 

Großes Mausohr Durch die Errichtung von Gebäuden 
Parkplätzen und des Übungshofes 
kommt es zum Verlust eines 
wahrscheinlichen Teil-Jagdhabitates.  

Grad der Beeinträchtigung: 

Bei dem angenommen Teil-Jagdhabitat 
handelt es sich um befestigte Flächen 
sowie baumbestanden Wiesenflächen. 
Im unmittelbaren Umfeld der Eingriffs-
fläche sind gleichwertige Wiesenflächen 
vorhanden bzw. werden durch Festset-
zungen im B-Plan (Öffentliche Grünflä-
che, Tabuzone).geschützt.  

Die Beeinträchtigung für das im nahe-
gelegenen FFH-Gebiet als geschützte 
Art ausgewiesene Große Mausohr ist 
daher als geringfügig zu bewerten. 

 

6.1.2 Flächenumwandlung          

6.1.3 Nutzungsänderung          

6.1.4 Zerschneidung, 
Fragmentierung von 
Natura 2000-Lebensräumen  

         

6.1.5 Veränderungen des (Grund-
) Wasserregimes  

   

6.1.6                 

                     

6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen            

6.2.2 akustische Veränderungen           
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6.2.3 optische Wirkungen  Wimpernfeldermaus  Im B-Plan wird folgende Beleuchtung 
festgesetzt: Die Beleuchtung soll durch 
insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. 
Natriumdampf-Niederdruckleuchten, 
LED warmweiß) in nach unten 
strahlenden Gehäusen erfolgen.  

→ keine Auswirkungen zu befürchten 

 

  Großes Mausohr  Im B-Plan wird folgende Beleuchtung 
festgesetzt: Die Beleuchtung soll durch 
insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. 
Natriumdampf-Niederdruckleuchten, 
LED warmweiß) in nach unten 
strahlenden Gehäusen erfolgen.  

→ keine Auswirkungen zu befürchten 

 

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 
und Mesoklimas  

         

6.2.5 Gewässerausbau    

     

6.2.6 Einleitungen in Gewässer 
(stofflich, thermisch, 
hydraulischer Stress)  

       
 

 

6.2.7 Zerschneidung, 
Fragmentierung, Kollision  

         

6.2.8                

                    

6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 
(Baustraßen, Lagerplätze 
etc.) 

      
 

 

6.3.2 Emissionen          

6.3.3 akustische Wirkungen         

6.3.4                

                    

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  
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Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 
7. Summationswirkung  

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits 
bestehenden oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 
2000-Gebiete erheblich beeinträchtigt werden?  
 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 
 

 betroffener  
Lebensraum-
typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 
Maßnahmen kann das Vorhaben 
in der Summation zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen ? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der 
zuständigen Behörde 

7.1     
7.2     
7.3     
7.4     
7.5     
     
 

 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 
sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  
 
8. Anmerkungen  

 
(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine 
Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 
 

       

 

 
 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

 
9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  

 
 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon 

ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 
 Begründung:        
 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-
Gebiets / Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
muss durchgeführt werden.  

 
 Begründung:        
 

 
 
Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 
Datum 
 

Handzeichen Bemerkungen 
 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 
 

Datum 
 

Handzeichen Bemerkungen 
 

 
 
Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 
 

Datum 
 

Handzeichen Bemerkungen 
 

 



Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 

1. Allgemeine Angaben 
1.1 Vorhaben 

 
Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr im Rahmen 
eines zweischichtigen B-Planverfahrens „Feuerwehr Bernau“.  

1.2 Natura 2000-Gebiete 
 

(bitte alle betroffenen Gebiete 
auflisten) 

Gebietsnummer(n) 

8114441 

 

Gebietsname(n) 

Südschwarzwald (Vogelschutzgebiet) 

1.3 Vorhabenträger Adresse 

Gemeinde Bernau  
Rathausstraße 18  
79872 Bernau im Schwarzwald 

Telefon / Fax / E-Mail 

07675 / 160010 
07675 / 1600-99 
hauptamt@bernau-
schwarzwald.de 

1.4 Gemeinde Bernau im Schwarzwald 

1.5 Genehmigungsbehörde 
(sofern nicht § 34 Abs. 6 
BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Waldshut  

 

1.6 Naturschutzbehörde  Landratsamt Waldshut, Amt für Umweltschutz  

 

1.7 Beschreibung des 
Vorhabens  

Die Gemeinde Bernau plant auf dem Flurstück Nr. 1744 der 
Gemarkung Bernau am östlichen Ortsrand von Innerlehen die 
Errichtung eines Feuerwehrgerätehaus mit Nebenanlagen, 
Stellplätzen, Zufahrt sowie Übungshof. Es wird eine Fläche von ca. 
0,9 ha in Anspruch genommen. Diese besteht überwiegend aus 
befestigten Flächen (Lagerflächen, ehemaliges Sportgelände, 
Parkplatz, Zuwegung) sowie Grünland. Entlang der Bernauer Alb 
verläuft ein gehölzreicher Böschungstreifen. Das Gelände hat ein in 
Richtung Bernauer Alb ausgerichtetes Gefälle, welches entlang der 
Kreisstraße K 6523 sowie des Flusses durch steile Böschungen und 
Hanglagen gekennzeichnet ist. Die östliche und nordöstliche Grenze 
wird durch die Bernauer Alb, die westlich und nordwestliche Grenze 
durch die Kreisstraße K 6523 gebildet. Im Süden schließt eine 
größere Sukzessionsfläche an das Gebiet an.   
Die Fläche des B-Plangebietes setzt sich laut Vorentwurf überschlägig 
wie folgt zusammen: 
Gemeinbedarfsfläche (GRZ 1,0):  0,38 ha 
Öffentliche Verkehrsfläche   0,08 ha 
Öffentliche Grünfläche (Verkehrsgrün) 0,11 ha 
Öffentliche Grünfläche   0,35 ha  
Summe:     0,92 ha.  
 
In einer Entfernung von ca. 65 m südlich des B-Plangebietes befindet 
sich das Vogelschutzgebiet-Gebiet „Südschwarzwald“. 
 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 
 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen 

Dimensionierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene 
Maßstäbe zu wählen. 
 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

 

 

 

Luftbild mit Geltungsbereich und Vogelschutzgebiet-Gebiet: unmaßstäblich 
 

 

3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 
Anschrift *  Telefon * Fax * 

Burkhard Sandler Landschaftsarchitekten  07742/91494  

Christian Burkhard Dipl. Ing. FH    

Weiherstraße 1A  e-mail *   

79801 Hohentengen  burkhard@burkhard-sandler.de 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 

 
 
 

18.10.2022    

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 6 BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde erhältlich oder 
unter http://natura2000-bw.de → „Formblätter Natura 2000  

  

 

http://natura2000-bw.de/


 3 

Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

 
4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet   oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. 
mehrere Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 
 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 
Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 
 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 sonstigen Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 
 

Fristablauf: 
       
 

  (1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 
 

 
  



 4 

5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Arten *) 
 

 Für das Vogelschutzgebiet 
charakteristischer Arten **) 
 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren 
Lebensraum kann grundsätzlich durch 
folgende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 
werden:  

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

 

 

 
Rauhfusskauz kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Uhu kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Zitronenzeisig kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Hohltaube kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Schwarzspecht kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Zippammer kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Wanderfalke kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Baumfalke kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Sperlingskauz kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Neuntöter kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Heidelerche  kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Schwarzmilan kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Wespenbussard kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Berglaubsänger  kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Dreizehenspecht kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Grauspecht kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Braunkehlchen kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Schwarzkehlchen kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 
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Auerhuhn kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Haselhuhn kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
Ringdrossel kein Vorkommen im Vorhabengebiet, Wirkungen 

ausgeschlossen (siehe Brutvogelkartierung, 
Christoph Hercher, 08.2022) 

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 
 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage   



 6 

Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

 
6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das 

Vorhaben anhand vorhandener Unterlagen 
 

 mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen 

betroffene 
Lebensraum- 
typen oder Arten *) 
**) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 
Lebensstätten von Arten (Art der 
Wirkung, Intensität, Grad der 
Beeinträchtigung) 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

 

 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust 
(Versiegelung) 

keine   

6.1.2 Flächenumwandlung keine    

6.1.3 Nutzungsänderung keine    

6.1.4 Zerschneidung, 
Fragmentierung von 
Natura 2000-Lebensräumen  

keine    

6.1.5 Veränderungen des (Grund-
) Wasserregimes  

keine   

6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen   keine    

6.2.2 akustische Veränderungen  keine    

6.2.3 optische Wirkungen  keine   

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 
und Mesoklimas  

keine    

6.2.5 Gewässerausbau keine   

6.2.6 Einleitungen in Gewässer 
(stofflich, thermisch, 
hydraulischer Stress)  

keine  
 

 

6.2.7 Zerschneidung, 
Fragmentierung, Kollision  

keine    

6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 
(Baustraßen, Lagerplätze 
etc.) 

keine  
 

 

6.3.2 Emissionen  keine   

6.3.3 akustische Wirkungen keine   

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  
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7. Summationswirkung  
Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits 
bestehenden oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 
2000-Gebiete erheblich beeinträchtigt werden?  

 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 

 betroffener  
Lebensraum-
typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 
Maßnahmen kann das Vorhaben 
in der Summation zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen ? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der 
zuständigen Behörde 

7.1     
7.2     
7.3     
7.4     
7.5     
     

 
 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 

sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  

 
8. Anmerkungen  

 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine 
Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  

 
 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon 

ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 

 Begründung:        

 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-
Gebiets / Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
muss durchgeführt werden.  

 

 Begründung:        

 

 
 
Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 
 
Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 


